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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Frühjahrssession 2021 begrüsste Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG) seine
Ratskolleginnen und -kollegen zur «kleinen Monsterdebatte» über die Revision der
Strafprozessordnung. Der Nationalrat nahm sich der punktuellen Anpassung der StPO
zur Verbesserung ihrer Praxistauglichkeit (in Umsetzung der Mo. 14.3383) als Erstrat an.
Er trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein. Zwei Minderheitsanträge Nidegger (svp,
GE) und Addor (svp, VS) auf Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, noch
verschiedene zusätzliche Punkte in die Revision zu integrieren, fanden ausserhalb der
SVP-Fraktion keine Zustimmung und blieben damit chancenlos.
Erster Kernpunkt der Diskussion war die Einschränkung der Teilnahmerechte der
beschuldigten Person. Die aktuell geltende Regelung wurde in der Debatte immer
wieder als einer der Auslöser für die vorliegende StPO-Revision genannt. Der Bundesrat
hatte im Entwurf vorgesehen, dass die beschuldigte Person von einer Einvernahme
ausgeschlossen werden kann, solange sie sich zum Gegenstand der Einvernahme noch
nicht selber einlässlich geäussert hat. Er wollte damit der Strafverfolgung die
Wahrheitsfindung erleichtern, wie Justizministerin Karin Keller-Sutter erklärte. Indem
Beschuldigte unter bestimmten Voraussetzungen von der Einvernahme anderer
Personen ausgeschlossen werden können, soll verhindert werden, dass sie ihre
Aussagen einander anpassen. Befürworterinnen und Befürworter im Nationalrat
argumentierten überdies, dass Zeuginnen und Zeugen durch die Anwesenheit der
beschuldigten Person – oder letztere durch die Anwesenheit des «Bandenboss[es]»
(Barbara Steinemann, svp, ZH) – eingeschüchtert und unter Druck gesetzt werden
könnten, was die Qualität der Aussagen beeinträchtige. Vertreterinnen und Vertreter
der Gegenseite warnten dagegen vor der Einführung einer «faktische[n]
Mitwirkungspflicht» (Ursula Schneider Schüttel, sp, FR): Die neue Regelung bewirke,
dass die beschuldigte Person sich zur betreffenden Sache im Detail äussern – d.h. auf
ihr Aussageverweigerungsrecht verzichten – müsse, um bei den Beweiserhebungen
dabei sein zu dürfen. Für jemand Unschuldiges sei das besonders schwierig, führte
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) aus, «[d]enn der kann nämlich nichts anderes sagen,
als dass er unschuldig ist». Den Beweiserhebungen nicht beizuwohnen und daher nicht
genau zu wissen, was einem vorgeworfen werde, erschwere indessen die eigene
Verteidigung, so Ursula Schneider Schüttel weiter. Zwar gab auch Bundesrätin Karin
Keller-Sutter den Gegenstimmen recht, dass das Teilnahmerecht der Beschuldigten
«als Ausgleich für die strukturell starke Stellung der Staatsanwaltschaft notwendig» sei,
hielt die vorgeschlagene Einschränkung jedoch für «massvoll und zurückhaltend». Für
ihre Fraktion sei der Artikel allerdings die «Pièce de Résistance» der Vorlage,
bekundete SP-Vertreterin Ursula Schneider Schüttel ebenso wie Christian Lüscher (fdp,
GE), der für die Mehrheit der FDP-Fraktion sprach. Sinngleich erklärte auch Sibel Arslan
(basta, BS), im Falle der Annahme der neuen Einschränkung werde die Grüne Fraktion
«die ganze Vorlage infrage stellen müssen». Mit 103 zu 85 Stimmen bei zwei
Enthaltungen folgte die grosse Kammer schliesslich ihrer Kommissionsmehrheit, die
beim Status quo bleiben wollte. SP und Grüne setzten sich mit Unterstützung von Teilen
der FDP- und der Mitte-Fraktionen durch.
Erfolgreicher war der Bundesrat mit seinem Ansinnen, die Voraussetzungen für die
Untersuchungs- und Sicherheitshaft bei Wiederholungsgefahr zu lockern, wobei der
Nationalrat seiner Kommissionsmehrheit folgend eine vom Bundesrat abweichende
Formulierung wählte. Justizministerin Karin Keller-Sutter stellte im Rat jedoch fest,
dass nach Ansicht des Bundesrates kein materieller Unterschied zwischen den beiden
Formulierungen bestehe. Eine weitere Niederlage musste der Bundesrat bei der
vorgesehenen Beschwerdemöglichkeit für die Staatsanwaltschaft gegen Entscheide
des Zwangsmassnahmengerichts hinnehmen. Er hatte diese in der StPO festschreiben
wollen, um die ohnehin bereits vom Bundesgericht angewandte Praxis gesetzlich zu
verankern. «Es ist unbefriedigend, wenn sich weder die Legitimation noch das
Verfahren aus dem Gesetz ergeben», begründete die Justizministerin diese Neuerung.
Der Nationalrat folgte auch in dieser Frage mit 98 zu 89 Stimmen seiner
Kommissionsmehrheit und strich den betreffenden Absatz aus der Vorlage. Die
geschlossen für die Version des Bundesrates stimmenden Fraktionen der SVP und der
FDP sowie einzelne Stimmen aus der Mitte- und der GLP-Fraktion befürchteten, ohne
Beschwerdemöglichkeit für die Staatsanwaltschaft könnte «eine zu Unrecht erfolgte
Nichtanordnung von Haft» in gewissen Fällen «eine Fortsetzung der Strafuntersuchung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2021
KARIN FRICK
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illusorisch» machen, wie es Christa Markwalder (fdp, BE) formulierte. Die Ratsmehrheit
folgte indessen der Argumentation von Mitte-Vertreter Philipp Matthias Bregy: Wenn
die Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen die Nichtanordnung, Nichtverlängerung oder
Aufhebung der Untersuchungshaft einlegen könne, könne die Untersuchungshaft
«durch systematische Beschwerden der Staatsanwaltschaften unnötig verlängert»
werden. Selbst Bundesrätin Karin Keller-Sutter gab zu bedenken, es sei «alles andere als
klar», ob sich die Beschwerdeberechtigung für die Staatsanwaltschaft mit den Vorgaben
der EMRK vereinbaren lasse. Weil die Überführung der bundesgerichtlichen Praxis in
das Gesetz von einer angenommenen parlamentarischen Initiative Jositsch (sp, ZH;
Pa.Iv. 12.497) gefordert und in der Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst worden sei,
habe sich die Regierung «trotz aller Bedenken und Unsicherheiten» entschieden, die
nun im Nationalrat durchgefallene Regelung in den Entwurf aufzunehmen, so die
Justizministerin.
Weiter sollten DNA-Profile gemäss dem Entwurf des Bundesrates neu auch dann
erstellt werden dürfen, wenn «erhebliche und konkrete Anhaltspunkte» für eine
Verwicklung der beschuldigten Person in bereits begangene oder künftige Delikte
bestimmter Schwere bestünden, und nicht mehr nur zur Aufklärung von Verbrechen,
die Gegenstand des aktuellen Verfahrens sind. Die Kommissionsmehrheit wollte hier
einerseits einen Schritt weiter gehen und schlug vor, dass bei vergangenen Straftaten
eine «gewisse Wahrscheinlichkeit» bereits genügen sollte; für die Aufklärung
zukünftiger Straftaten lehnte sie andererseits die Erstellung eines DNA-Profils gänzlich
ab. Die Volkskammer folgte diesen beiden Anträgen, wobei die Verschärfung bezüglich
der vergangenen Straftaten gegen den Widerstand des links-grünen Lagers und die
Streichung bezüglich der zukünftigen Straftaten gegen die SVP- und Teile der Mitte-
Fraktion durchgesetzt wurde.
Überdies nahm der Nationalrat mit grosser Mehrheit auch einen Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) an, der darauf zielte, die Möglichkeiten zur verdeckten Ermittlung im Bereich
der Kinderpornografie zu erweitern. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte vergeblich
darauf hingewiesen, dass der Antrag in die sorgfältig austarierte Kompetenzaufteilung
zwischen Bund und Kantonen eingreife und deshalb abzulehnen sei. Ebenfalls gegen
den Willen des Bundesrates fügte die grosse Kammer einen neuen Artikel über die
restaurative Gerechtigkeit («justice restaurative», Wiedergutmachungsjustiz) in die
StPO ein. Die Kommission habe sich mit 15 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu diesem
«mutigen Schritt» entschieden, berichtete Kommissionssprecher Beat Flach. Wenn
beide Seiten damit einverstanden sind, soll neu eine Art Mediation zwischen Opfern
und Tätern durchgeführt werden können. Es gehe nicht darum, wie von ablehnenden
Stimmen aus SVP und Mitte kritisiert, die Verfahren zu verlängern oder «dem Straftäter
gegenüber irgendwie Milde walten zu lassen», sondern dem Opfer eine Möglichkeit zu
geben, sich mit dem Geschehenen zu beschäftigen und es aufzuarbeiten. Erfahrungen
aus der Westschweiz und aus Belgien zeigten, dass solche Prozesse das «rein[e]
Aburteilen und Strafen» gut ergänzen und vor allem für die Opfer «eine Hilfe auf dem
weiteren Lebensweg» sein könnten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte, dass der
Bundesrat die «justice restaurative» nicht generell ablehne, mahnte den Nationalrat
aber zur Vorsicht, nicht übereilt zu handeln. Sie kritisierte die unpräzise Formulierung,
die sowohl den Anwendungsbereich als auch die Folgen einer allenfalls erfolgreichen
Wiedergutmachung zu stark offen lasse; das sei «unter dem Aspekt der rechtsgleichen
Behandlung heikel». Auch müsste die Frage zuerst mit den Kantonen diskutiert werden,
die die StPO schliesslich anwendeten. Den Einwand, das Konzept sei zu wenig
ausgereift, liess Kommissionssprecher Flach nicht gelten: Der Ständerat könne als
Zweitrat noch «nachjustieren». Mit 122 zu 71 Stimmen sah das auch der Nationalrat so
und hiess den Vorschlag seiner Kommissionsmehrheit gut, wobei sich die SVP-Fraktion
geschlossen und die Mitte-Fraktion mehrheitlich gegen die Einführung der
Wiedergutmachungsjustiz aussprach.
Eine weitere Neuerung, die der Bundesrat nicht durchsetzen konnte, war das Ansinnen,
die Staatsanwaltschaft zu verpflichten, die beschuldigte Person im
Strafbefehlsverfahren zwingend einzuvernehmen, wenn ihr eine unbedingte
Freiheitsstrafe droht. Eine Einvernahme erhöhte die Akzeptanz eines Strafbefehls,
begründete die Justizministerin diesen Schritt. Während eine links-grüne Minderheit
die Einvernahme auch bei hohen Geldstrafen verpflichtend machen wollte, erachtete
die bürgerliche Ratsmehrheit die heutige Regelung als ausreichend und strich den
Artikel gänzlich aus dem Entwurf.
Damit hatte der Nationalrat der Revisionsvorlage einige Zähne gezogen, die
insbesondere den Strafverfolgungsbehörden zugute gekommen wären. Von der
Ratslinken hatte sich der Bundesrat zunächst vorwerfen lassen müssen, einer
«durchaus beeindruckende[n] PR-Offensive» (Min Li Marti, sp, ZH) der
Staatsanwaltschaft erlegen zu sein. Gegen die Vorlage, wie sie nun vom Nationalrat
angepasst worden war, regte sich in der Gesamtabstimmung von linker Seite aber kein
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Widerstand mehr. «Den Ton gaben Anwältinnen und Anwälte an», resümierte denn
auch die NZZ die Debatte. Mit dem Ergebnis explizit unzufrieden zeigte sich die SVP-
Fraktion. Die versprochene Verbesserung der Praxistauglichkeit der StPO für die
Strafverfolgungsbehörden sei «heute in diesem Saal nicht passiert», so SVP-Vertreter
Pirmin Schwander (svp, SZ), weil die Ratsmehrheit die zentralen Neuerungen verworfen
habe. Die grosse Kammer verabschiedete den Entwurf schliesslich mit 139 zu 54
Stimmen an den Zweitrat. Stillschweigend schrieb er die Motionen 09.3443, 11.3223,
11.3911, 12.4077 und 14.3383 sowie die Postulate 15.3447 und 15.3502 ab. Die vom
Bundesrat ebenfalls beantragte Abschreibung des Postulats 18.4063 zur
Wiedergutmachungsjustiz lehnte er jedoch ab. 1

Das Gesetzgebungsprojekt zur Strafrahmenharmonisierung und Anpassung des
Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht stand in der Sommersession 2021 auf
der Agenda des Nationalrates. Als Zweitrat trat er zwar oppositionslos auf das Geschäft
ein, hatte sich aber sogleich mit einem Rückweisungsantrag des Genfer SVP-
Nationalrats Yves Nidegger zu befassen. Der Antragsteller monierte, der Bundesrat habe
dem Parlament nur eine «Alibi-Harmonisierung» vorgelegt, weil sie nicht sämtliche in
der Schweiz ausgesprochene Strafen harmonisiere, sondern sich zu stark auf das
Kernstrafrecht konzentriere, das im Schweizerischen Strafgesetzbuch geregelt ist. Er
verlangte eine überarbeitete Vorlage, in der auch alle Strafnormen des
Nebenstrafrechts, also die Strafnormen in anderen Gesetzen, nach den zu schützenden
Rechtsgütern bewertet und die Strafen dementsprechend harmonisiert (und nicht nur
wie vom Bundesrat vorgesehen an das geänderte Sanktionenrecht angepasst) würden.
Justizministerin Karin Keller-Sutter bat den Rat um Ablehnung der Rückweisung. Sie
bezeichnete den Antrag als «nicht zielführend, weil wir uns ohne klaren Auftrag quasi
im Kreis bewegen würden und in zwei, drei Jahren etwa gleich weit wie heute wären».
Ausser der SVP-Fraktion, die geschlossen für die Rückweisung votierte, sah der Rat dies
genauso und lehnte die Rückweisung mit 139 zu 49 Stimmen ab.
In der Detailberatung diskutierte die Volkskammer zunächst 15 Anträge zu Änderungen
am Allgemeinen Teil des StGB. Dieser war eigentlich nicht Gegenstand des
vorliegenden Geschäfts, sondern mit der Revision des Sanktionenrechts bereits
erneuert worden. Bundesrätin Karin Keller-Sutter forderte den Rat aus diesem Grund
auf, überall der Kommissionsmehrheit zu folgen, die eine solche Ausdehnung der
Vorlage auf den Allgemeinen Teil des StGB ablehnte. Die hier eingebrachten Vorschläge
– allesamt zur Verschärfung des Strafregimes und bis auf drei Minderheiten Bregy
(mitte/centre, VS) alle vonseiten der SVP-Fraktion – seien im Zuge der Revision des
Sanktionenrechts bereits breit diskutiert und damals verworfen worden. Der
Nationalrat erachtete es mehrheitlich nicht als sinnvoll, diese Büchse der Pandora zu
öffnen, und lehnte alle Minderheits- und Einzelanträge in diesem Block ab. Damit
machte die grosse Kammer unter anderem die vom Ständerat abgeänderte Kann-
Formulierung bei den bedingten Strafen wieder rückgängig, sodass das Gericht bei
Ersttäterinnen und Ersttätern auch weiterhin «in der Regel» eine bedingte Strafe
aussprechen muss (und nicht nur kann). Für Unverständnis bei Antragsteller Philipp
Matthias Bregy sorgte die Ablehnung seines Vorschlages, die Unverjährbarkeit
schwerster Verbrechen im StGB zu verankern, gerade weil der Nationalrat am Vortag
einer Standesinitiative mit ebendieser Forderung (Kt.Iv. 19.300) Folge gegeben hatte. 
In einem zweiten Block wandte sich der Nationalrat dem Kern der Vorlage, den
Strafrahmen im Besonderen Teil des StGB, zu. Hier strich er das vom Ständerat
eingeführte Konzept, wonach eine Mindestgeldstrafe von X Tagessätzen immer auch
eine Mindestfreiheitsstrafe von X Tagen bedeuten sollte, wieder aus dem Gesetz. Einer
Minderheit Bregy folgend nahm er einen neuen Straftatbestand für die Sprengung von
Geldautomaten auf. Der Aufhebung einiger Sondernormen bei Vermögensdelikten und
des Tatbestandes der staatsgefährlichen Propaganda stimmte die grosse Kammer wie
vom Bundesrat vorgeschlagen zu und schuf damit weitere Differenzen zur
Schwesterkammer, die diese Änderungen abgelehnt hatte. Beim viel diskutierten Artikel
285 StGB betreffend die Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte lagen dem
Nationalrat vier verschiedene Konzepte vor. Er entschied sich für dasjenige seiner
Kommissionsmehrheit, die dem Bundesrat im Grundsatz folgte, aber bei Gewalttaten im
Kontext einer Zusammenrottung einen differenzierteren Weg wählte. So soll Gewalt an
Personen aus einem zusammengerotteten Haufen heraus künftig mit mindestens drei
Monaten Freiheitsstrafe geahndet werden. Für Gewalt an Sachen setzte die grosse
Kammer mindestens eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen fest. Der Bundesrat hatte für
Gewalt an Personen oder Sachen eine Mindestgeldstrafe von 120 Tagessätzen
vorgeschlagen; der Ständerat hatte eine zwingende Freiheitsstrafe gefordert. Des
Weiteren beantragte die Kommissionsmehrheit, den Tatbestand der
Majestätsbeleidigung aus dem StGB zu streichen, was der Nationalrat aber ablehnte. Er

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.06.2021
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folgte der Minderheit Lüscher (fdp, GE), die sich für die Beibehaltung der Norm
einsetzte.
Zuletzt nahm sich die Volkskammer der Anpassung des Nebenstrafrechts an, wo sie
unter anderem die Gelegenheit nutzte, auf Antrag ihrer Kommissionsmehrheit die ihrer
Ansicht nach unverhältnismässige Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe aus
dem sogenannten Raserartikel im Strassenverkehrsgesetz zu streichen. Eine
unterlegene Minderheit Nidegger hatte beantragt, den Raserartikel ganz zu streichen. In
der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat dem Bundesgesetz über die
Harmonisierung der Strafrahmen mit 134 zu 48 Stimmen und dem Bundesgesetz über
die Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht mit 133 zu 48
Stimmen zu. Dagegen stimmten jeweils die geschlossene SVP-Fraktion sowie SP-
Vertreterin Tamara Funiciello (sp, BE). Die Ablehnung der SVP-Fraktion kam angesichts
der vielen gescheiterten Minderheitsanträge für diverse Strafrechtsverschärfungen aus
ihren Reihen wenig überraschend. Barbara Steinemann (svp, ZH) hatte die Vorschläge
des Bundesrates schon in der Eintretensdebatte als blosse «Basteleien am Strafrahmen
[...] ohne konkrete Auswirkungen auf die Strafrechtspraxis» bezeichnet. Im Anschluss an
die Debatte schrieb der Nationalrat die Vorstösse 06.3554, 09.3366, 08.3131, 10.3634
und 17.3265 stillschweigend ab. 2

Weil sich in der Wintersession 2021 beide Räte wenig kompromissbereit zeigten,
mündete die Differenzbereinigung bei der Harmonisierung der Strafrahmen in eine
Einigungskonferenz. Einzig die Differenzen zu den Bancomatensprengungen und zur
Verjährung im Verwaltungsstrafrecht konnten vorher ausgeräumt werden. Bei Ersterem
beugte sich der Ständerat dem Willen seiner Schwesterkammer und stimmte der
Aufnahme einer speziell auf Bancomatensprengungen zugeschnittenen Qualifikation in
Art. 139 StGB zu. Bei Letzterem einigte man sich darauf, die aufgeworfenen Fragen
nicht an dieser Stelle, sondern im Rahmen der vom Bundesrat angekündigten Revision
des Verwaltungsstrafrechts zu klären. Bis zum Schluss umstritten blieben dagegen die
Parallelität von Geld- und Freiheitsstrafen sowie die Strafdrohung für Gewalt und
Drohung gegen Behörden und Beamte. 
Der Ständerat stellte sich auf den Standpunkt, es sei in der juristischen Praxis
unbestritten, dass eine Mindestgeldstrafe von beispielsweise 30 Tagessätzen auch
immer eine Mindestfreiheitsstrafe von 30 Tagen bedeute, weshalb er diese Parallelität
mehrheitlich ausdrücklich im Gesetz festhalten wollte. Die Mehrheit im Nationalrat sah
in dieser Änderung jedoch einen Eingriff in den richterlichen Ermessensspielraum und
lehnte sie deshalb ab. Die Argumentation des Nationalrates bekräftigte die
ständerätliche Mehrheit indessen in ihrer Meinung, dass es wichtig sei, die Parallelität
im StGB niederzuschreiben. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) befürchtete, wenn man
darauf verzichte, könnte dieser Entscheid künftig dahingehend ausgelegt werden, dass
das Parlament die Parallelität an sich verneint habe, was ja aber nicht der Fall sei –
zumindest nach Ansicht des Ständerates und des Bundesrates. Die Einigungskonferenz
beantragte schliesslich mit 13 zu 11 Stimmen, dem Beschluss des Ständerates zu folgen
und die Parallelität von Mindestgeld- und -freiheitsstrafen explizit im StGB zu
verankern.
Bei Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte sprach sich der Ständerat
mehrheitlich für eine Strafverschärfung gegenüber dem geltenden Recht aus, indem er
die Freiheitsstrafe zur Regel machen und Geldstrafen nur noch in Bagatellfällen
zulassen wollte. Eine Verschärfung bei diesem Tatbestand sei nicht zuletzt von
verschiedenen Kantonen gefordert worden, argumentierte Daniel Jositsch (sp, ZH) als
Sprecher der RK-SR. Die Nationalratsmehrheit wollte hingegen am geltenden Recht
festhalten und die Freiheitsstrafe alternativ zur Geldstrafe vorsehen, weil sie auch hier
nicht in den richterlichen Ermessensspielraum eingreifen wollte. Ein Einzelantrag Bregy
(mitte, VS), der einen Konzeptionsfehler in der ständerätlichen Variante korrigierte – in
der ursprünglichen Formulierung des Ständerates hätte in leichten Fällen immer eine
Geldstrafe ausgesprochen werden müssen, während in der korrigierten Version in
leichten Fällen eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann –, scheiterte in der grossen
Kammer am Stichentscheid von Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG). Wenig
überraschend war es dann auch diese korrigierte Lösung, die sich in der
Einigungskonferenz durchsetzen konnte.
Der Antrag der Einigungskonferenz wurde im Ständerat mit 35 zu 1 Stimme bei 4
Enthaltungen gutgeheissen, im Nationalrat mit 122 zu 65 Stimmen. Dagegen stellten sich
die Fraktionen der SP und der Grünen. In den Schlussabstimmungen stimmte der
Ständerat dem Entwurf zur Harmonisierung der Strafrahmen sowie jenem zur
Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht einstimmig (bei 4
bzw. 5 Enthaltungen aus der SVP-Fraktion) zu. Der Nationalrat nahm die
Strafrahmenharmonisierung mit 96 zu 67 Stimmen bei 30 Enthaltungen an, wobei sich
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die Ratslinke gegen die ihrer Ansicht nach zu weitgehenden Verschärfungen aussprach
und sich die SVP-Fraktion mehrheitlich der Stimme enthielt, weil sie die Vorlage als
«verwässert» (Andrea Geissbühler/svp, ZH), d.h. zu wenig scharf, ansah. Der zweite
Entwurf zur Anpassung des Nebenstrafrechts passierte die Schlussabstimmung in der
grossen Kammer mit 123 zu 67 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 3

Die RK-NR beantragte im November 2021 ihrem Rat einstimmig, die Behandlungsfrist
für die von Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) übernommene parlamentarische Initiative
Amherd (damals cvp, VS) mit der Forderung, Cybergrooming mit Minderjährigen unter
Strafe zu stellen, zu verlängern. Ihren Antrag begründete die Kommission damit, dass
ihre Schwesterkommission das Anliegen im Rahmen der Revision des Sexualstrafrechts
berücksichtige und eine entsprechende Bestimmung in ihre Vernehmlassungsvorlage
aufgenommen habe. Der Nationalrat stimmte der Fristverlängerung um zwei Jahre in
der Wintersession 2021 stillschweigend zu. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2021
CATALINA SCHMID

Der Nationalrat beugte sich in der Wintersession 2022 als Zweitrat über die Revision
des Sexualstrafrechts. Wie bereits in der Ständekammer wurde das Ziel des
Revisionsprojekts, das in die Jahre gekommene Sexualstrafrecht an die veränderten
gesellschaftlichen Wertvorstellungen anzupassen, auch im Nationalrat allseits begrüsst.
Eintreten war somit unbestritten.

Die Debatte um den umstrittensten Punkt der Vorlage, die Modellwahl zwischen «Nur Ja
heisst Ja» und «Nein heisst Nein», fand in der grossen Kammer im Vergleich zum
Ständerat unter umgekehrten Vorzeichen statt: Während sich in der Kantonskammer
eine Minderheit der Kommission erfolglos für die Zustimmungslösung ausgesprochen
hatte, beantragte im Nationalrat die Mehrheit der vorberatenden Rechtskommission
die Verankerung des «Nur-Ja-heisst-Ja»-Prinzips im Strafgesetzbuch. Gemäss
Kommissionssprecherin Patricia von Falkenstein (ldp, BS) wolle man damit klar zum
Ausdruck bringen, «dass einvernehmliche sexuelle Handlungen im Grundsatz immer auf
der Einwilligung der daran beteiligten Personen beruhen sollen» und «dass
Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung als Vergewaltigung betrachtet wird». Mit der
Zustimmungslösung solle bei der Aufklärung von Sexualdelikten zudem mehr das
Verhalten des Täters oder der Täterin in den Fokus rücken, und nicht die Frage, ob und
wie sich das Opfer gewehrt habe. Letzteres solle sich nicht schuldig fühlen, wenn es
nicht in ausreichendem Mass Widerstand geleistet habe. Demgegenüber fordere die
«Nein heisst Nein»-Lösung vom Opfer weiterhin einen zumutbaren Widerstand.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter argumentierte hingegen, dass das Widerspruchsprinzip
klarer sei. Jemand könne auch aus Angst oder Unsicherheit Ja sagen, ohne dies
tatsächlich zu wollen, wohingegen ein explizites oder stillschweigendes Nein – etwa
eine ablehnende Geste oder Weinen – nicht als Zustimmung missverstanden werden
könne. Über ein geäussertes Nein könne das Opfer im Strafverfahren allenfalls
aussagen, über ein fehlendes Ja jedoch nicht, denn einen Negativbeweis gebe es nicht,
ergänzte Philipp Matthias Bregy (mitte, VS), der mit seiner Minderheit ebenfalls für
«Nein heisst Nein» eintrat. Wie schon im Ständerat herrschte derweil auch im
Nationalrat weitgehende Einigkeit, dass der Unterschied zwischen den beiden
Varianten juristisch gesehen «verschwindend klein» sei, wie es Tamara Funiciello (sp,
BE) ausdrückte, und es vor allem um Signale gehe. Während die Advokatinnen und
Advokaten der Zustimmungslösung darin eine gesellschaftliche Haltung sahen, die die
sexuelle Selbstbestimmung betone, erachteten die Befürworterinnen und Befürworter
der Widerspruchslösung das Strafrecht nicht als den richtigen Ort für Symbolik – so
fasste Christa Markwalder (fdp, BE) die Positionen in ihrer gespaltenen Fraktion
zusammen. Als eine Art Mittelweg bewarb eine Minderheit Nidegger (svp, GE)
unterdessen die im Ständerat gescheiterte Umformulierung des Widerspruchsprinzips.
Diese wollte durch die explizite Nennung von verbaler und nonverbaler Ablehnung die
Fälle von sogenanntem Freezing – wenn das Opfer in einen Schockzustand gerät und
dadurch widerstandsunfähig ist – besser abdecken. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
betonte indes, auch mit der Widerspruchslösung seien Freezing-Fälle abgedeckt und
die Minderheit Nidegger bringe somit keinen Mehrwert. Die Minderheit Nidegger
unterlag der «Nein-heisst-Nein»-Lösung wie vom Bundesrat vorgeschlagen denn auch
deutlich mit 118 zu 64 Stimmen bei 8 Enthaltungen. Ebenso chancenlos blieb die
Minderheit Reimann (svp, SG), die statt dem vorgesehenen Kaskadenprinzip in Art. 189
und 190 StGB – einer Definition des Grundtatbestands ohne Nötigung (Abs. 1), wobei
Nötigung sowie Grausamkeit als zusätzliche Erschwernisse in den Absätzen 2 und 3
aufgeführt werden – einen eigenen Tatbestand für Verletzungen der sexuellen Integrität
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ohne Nötigung schaffen wollte, sodass das Nötigungselement in den Tatbeständen der
sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung erhalten bliebe. Dieses Konzept war
allerdings bereits in der Vernehmlassung harsch kritisiert worden. «Nur Ja heisst Ja»
setzte sich schliesslich mit 99 zu 88 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen «Nein heisst
Nein» durch. Zum Durchbruch verhalfen der Zustimmungslösung neben den
geschlossen dafür stimmenden Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP
Minderheiten aus der FDP- und der Mitte-Fraktion sowie SVP-Nationalrätin Céline
Amaudruz (svp, GE).

Neben der Modellwahl diskutierte die grosse Kammer auch die Strafrahmen
ausführlich. Hier hielt sie sich mit einer Ausnahme überall an die Vorschläge ihrer
Kommissionsmehrheit und lehnte zahlreiche Minderheitsanträge aus den Reihen der
SVP- und der Mitte-Fraktion ab, die schärfere Strafen forderten. Härtere Sanktionen
seien ursprünglich das Ziel der Strafrahmenharmonisierung gewesen, wovon auch die
vorliegende Revision Teil sei, argumentierte Barbara Steinemann (svp, ZH). Solange
«Belästiger mit symbolischen Strafen aus dem Gerichtssaal davonlaufen» könnten, sei
auch die Zustimmungslösung nur ein «Ablenkungsmanöver», warf sie der Ratsmehrheit
vor. Letztere wollte allerdings den Ermessensspielraum der Gerichte nicht
einschränken. Es wurde befürchtet, dass die Gerichte sonst höhere Massstäbe an die
Beweiswürdigung setzen könnten und es damit zu weniger Verurteilungen kommen
könnte. Eine Mindeststrafe müsse immer «auch den denkbar leichtesten Fall
abdecken», mahnte Justizministerin Keller-Sutter. Einzig bei der Vergewaltigung mit
Nötigung – dem neuen Art. 190 Abs. 2, der im Grundsatz dem heutigen
Vergewaltigungstatbestand entspricht – folgte der Nationalrat mit 95 zu 90 Stimmen bei
5 Enthaltungen der Minderheit Steinemann und übernahm die bereits vom Ständerat
vorgenommene Verschärfung. Damit beträgt die Mindeststrafe für diesen Tatbestand
neu zwei Jahre Freiheitsstrafe, Geldstrafen sowie bedingte Strafen sind demnach
ausgeschlossen. Vergewaltigerinnen und Vergewaltiger müssen damit künftig zwingend
ins Gefängnis. Bisher betrug die Mindeststrafe für Vergewaltigung ein Jahr
Freiheitsstrafe, wobei diese auch (teil-)bedingt ausgesprochen werden konnte.

In einem zweiten Block beriet die Volkskammer noch diverse weitere Anliegen im
Bereich des Sexualstrafrechts. Die Forderung einer Minderheit Funiciello, dass
verurteilte Sexualstraftäterinnen und -täter obligatorisch ein Lernprogramm
absolvieren müssen, wie dies bei häuslicher Gewalt oder Pädokriminalität bereits der
Fall ist, wurde mit 104 zu 85 Stimmen abgelehnt. Da die Art des Delikts nicht
berücksichtigt würde, handle es sich um eine «undifferenzierte Massnahme», so
Kommissionssprecherin von Falkenstein. Mit 98 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen
sprach sich der Nationalrat indessen dafür aus, die Altersgrenze für die
Unverjährbarkeit von Sexualverbrechen auf 16 Jahre anzuheben. Bislang lag diese bei 12
Jahren, wie es bei der Umsetzung der Unverjährbarkeitsinitiative festgelegt worden war.
Die Mehrheit argumentierte, so falle die Grenze für die Unverjährbarkeit mit dem Alter
der sexuellen Mündigkeit zusammen. Den neuen Tatbestand der Rachepornografie
hiess die grosse Kammer stillschweigend gut, verfrachtete ihn aber in einen anderen
Artikel innerhalb des StGB. Anders als der Ständerat nahm der Nationalrat
stillschweigend auch einen Tatbestand für Grooming ins Gesetz auf. In der
Vernehmlassung sei dieser Vorschlag sehr positiv aufgenommen worden, erklärte die
Kommissionssprecherin. Das Anliegen einer Minderheit von Falkenstein, sexuelle
Belästigung nicht nur in Form von Wort, Schrift und Bild zu bestrafen, sondern auch
andere sexuell konnotierte Verhaltensweisen – beispielsweise Gesten oder Pfiffe –
unter Strafe zu stellen, scheiterte mit 96 zu 93 Stimmen knapp. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter warnte vor einer «uferlosen Strafbarkeit», da mit der geforderten
Ergänzung die Grenze zwischen strafbarem und straflosem Verhalten unklar wäre.
Ebenfalls abgelehnt wurde ein Einzelantrag von Léonore Porchet (gp, VD), die ein
Offizialdelikt für sexuelle Belästigungen im öffentlichen Raum einführen wollte. Die
betroffene Person solle selbst entscheiden können, ob sie eine Strafverfolgung
wünsche oder an ihrer Privatsphäre festhalten möchte, argumentierte Justizministerin
Keller-Sutter dagegen.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 58 Stimmen bei
5 Enthaltungen an. Mit der Ausnahme von Céline Amaudruz stellte sich die SVP-Fraktion
geschlossen dagegen. Sie wurde von einigen Stimmen aus der Mitte-Fraktion
unterstützt, aus der auch die Enthaltungen stammten. Das Ergebnis war Ausdruck der
Enttäuschung des rechtsbürgerlichen Lagers über die ablehnende Haltung des Rats
gegenüber Strafverschärfungen. SVP-Vertreterin Steinemann hatte schon in der
Eintretensdebatte angekündigt, dass ihre Fraktion die Vorlage ablehnen werde, «sofern
nicht deutlich schärfere Sanktionen resultieren». 5
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Mit einer Ende 2021 eingereichten parlamentarischen Initiative wollte Nationalrat
Baptiste Hurni (sp, NE) die Strafbarkeit krimineller Unternehmen erweitern. Gemäss
geltendem Recht werden Unternehmen unabhängig von der natürlichen Person als
Täterin oder Täter bestraft, wenn sie nicht alle erforderlichen und zumutbaren
organisatorischen Vorkehrungen getroffen haben, um eine solche Straftat zu
verhindern. Der betreffende Art. 102 Abs. 2 StGB begrenzt diese Strafbarkeit allerdings
auf eine konkrete Auflistung von Straftaten. Gemäss dem Initianten sei es nicht
einleuchtend, warum andere Delikte als die aufgelisteten für die Unternehmen nicht
strafbar sein sollten, weshalb er neu alle Verbrechen und Vergehen einschliessen
wollte. «En bref, si l'organisation déficiente d'une entreprise a contribué à commetre
un délit, alors cette entreprise doit être punie et non uniquement la personne en bout
de chaîne», formulierte er seine Forderung im Ratsplenum. 
Die RK-NR stand dem Anliegen mehrheitlich kritisch gegenüber. Berichterstatter
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) erklärte seinen Ratskolleginnen und -kollegen den
Unterschied zwischen subsidiärer Haftung – das Unternehmen ist haftbar, wenn der
Täter oder die Täterin nicht festgestellt werden kann – und primärer Haftung – das
Unternehmen und nicht die Einzelperson ist in jedem Fall haftbar. Letztere sei im
geltenden Recht bewusst auf die Bereiche der Unterstützung krimineller und
terroristischer Organisationen, Terrorfinanzierung, Geldwäscherei und Bestechung
beschränkt. Würde diese Einschränkung aufgehoben, wären Unternehmen im Sinne
einer Kausalhaftung in jedem Fall für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haftbar, also
beispielsweise auch, wenn ein Chauffeur zu schnell fahre und einen Unfall baue, so
Bregy. Das gehe zu weit, denn das Grundkonzept des schweizerischen Strafrechts sei
es, dass nicht Unternehmen verurteilt werden, sondern die Menschen, die eine Straftat
begehen.
Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) unterstützte die Initiative, blieb damit aber erfolglos.
Die grosse Kammer gab der Initiative in der Frühjahrssession 2023 mit 123 zu 71
Stimmen keine Folge. Das Geschäft war damit erledigt. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2023
KARIN FRICK

Die RK-NR beantragte ihrem Rat im Dezember 2023 eine erneute Fristverlängerung für
die von Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) übernommene parlamentarische Initiative
Amherd (damals cvp, VS) mit der Forderung, Cybergrooming mit Minderjährigen unter
Strafe zu stellen. Ihren Antrag begründete die Kommission damit, dass das Anliegen
keinen Eingang in die Revision des Sexualstrafrechts gefunden habe, welche am 1. Juli
2023 in Kraft trat. Ein entsprechender Straftatbestand sei jedoch aufzunehmen und
somit die Behandlungsfrist erneut zu verlängern. Der Nationalrat stimmte der
Fristverlängerung um zwei weitere Jahre in der Wintersession 2023 stillschweigend zu. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.12.2023
LUKAS LÜTOLF

Privatrecht

In der Sondersession vom Mai 2022 behandelte der Nationalrat die Änderung der
Zivilprozessordnung zur Verbesserung der Praxistauglichkeit und der
Rechtsdurchsetzung als Zweitrat. Wie Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy
(mitte, VS) berichtete, hatte sich die RK-NR in der Vorberatung mit 139 Anträgen zu
beschäftigen. Wie schon in der Ständekammer verlief die Ratsdebatte angesichts des
Umfangs der Vorlage wenig kontrovers, da es sich um viele technische Detailfragen
handelte. Nach dem unbestrittenen Eintreten folgte auch die grosse Kammer in den
allermeisten Punkten ohne grosse Diskussion ihrer Kommissionsmehrheit. Diese habe
bei den vorgeschlagenen Anpassungen vor allem darauf geachtet, ein
«laienfreundliches Gesetz» zu gestalten, so Berichterstatter Bregy. 
Ausführlich diskutiert wurde – wie schon im Erstrat – die Sprachenfrage: Nachdem sich
der Ständerat dagegen ausgesprochen hatte, dass die Kantone in Zivilverfahren neben
ihren Amtssprachen auch andere Landessprachen und Englisch als Verfahrenssprache
zulassen dürfen, wenn beide Parteien damit einverstanden sind, präsentierte die
nationalrätliche Kommissionsmehrheit einen Kompromissvorschlag. Gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag sah sie zwei Einschränkungen vor: Erstens soll ein Verzicht
auf die Amtssprache nicht vor Verfahrensbeginn erfolgen können – dies um zu
verhindern, dass Unternehmen etwa in ihren AGB der Gegenpartei schweizweit ihre
bevorzugte Sprache aufzwingen können – und zweitens soll ein Verfahren in Englisch
nur bei handelsrechtlichen Streitigkeiten möglich sein. Zwei links-grüne Minderheiten
wollten hingegen dem Ständerat folgen und auf die Möglichkeit zu anderen Sprachen –
bzw. wenigstens auf die anderen Landessprachen – verzichten. Sie sorgten sich um den
Stand der Minderheitensprachen, wenn auch in der Romandie und im Tessin auf
Deutsch prozessiert werden könnte, und um die Qualität der Rechtsprechung, wenn
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der ganze Justizapparat plötzlich in mehreren Sprachen funktionieren müsste. Ein
Verzicht auf die Möglichkeit zu Verfahren in englischer Sprache wäre aus Sicht von
Bundesrätin Karin Keller-Sutter «sehr bedauerlich», weil dies eine zentrale
Voraussetzung für die Schaffung internationaler Handelsgerichte sei und damit die
Bestrebungen danach als gescheitert anzusehen wären. Gegen den Widerstand von
Links-Grün folgte der Nationalrat in dieser Frage deutlich seiner
Kommissionsmehrheit.
Ebenfalls erfolglos blieben sowohl das links-grüne Lager als auch die SVP-Fraktion mit
verschiedenen Minderheitsanträgen für eine weitere Senkung der Prozesskosten. Sie
wollten damit den Zugang zum Gericht erleichtern, da mit den aktuellen Kostenhürden
«Prozessieren für den Mittelstand praktisch unerschwinglich» sei, wie es Sibel Arslan
(basta, BS) formulierte. Da sie eine andere Vorstellung davon hatten, wie dies zu
bewerkstelligen sei, unterstützten sich die beiden Lager jedoch nicht gegenseitig. Die
obsiegende Mehrheit argumentierte, dass es – über die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Anpassungen hinaus – die Aufgabe der Kantone sei, die Tarife zu
senken.
Für eine grössere Debatte sorgte auch das Mitwirkungsverweigerungsrecht für
Unternehmensjuristinnen und -juristen. Damit sollen Schweizer Unternehmen im
Ausland davor geschützt werden, mehr offenlegen zu müssen als die Konkurrenz aus
Staaten, die einen solchen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und
-juristen kennen. Der Ständerat hatte hier gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
Einschränkungen vorgenommen, «die der Bundesrat nicht zwingend unterstützen
möchte», wie Karin Keller-Sutter erklärte. Am liebsten hätte der Bundesrat an seiner
eigenen Version festgehalten, die «das Ergebnis einer langen Diskussion und eines
Reifeprozesses» sei und der parlamentarischen Initiative Markwalder (fdp, BE; Pa.Iv.
15.409) entspreche, so die Bundesrätin. Eine entsprechende Minderheit Markwalder
blieb aber chancenlos. Die Mehrheit der RK-NR präsentierte indes eine
Weiterentwicklung der ständerätlichen Lösung, die derjenigen des Bundesrates laut der
Justizministerin inhaltlich «sehr nahe» stehe, weshalb die Regierung nach dem Motto
«Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach» diesen Antrag unterstützte.
Dieser wurde von der grossen Kammer sodann auch angenommen. Dagegen sprachen
sich die SP- und die Grüne Fraktion aus, die nur ein weniger weitgehendes
Mitwirkungsverweigerungsrecht akzeptiert hätten.
Dem Beschluss des Ständerates, wonach im Zivilverfahren elektronische Instrumente,
wie zum Beispiel Videokonferenzen, eingesetzt werden können, stimmte im Grundsatz
auch die Volkskammer zu. Sie präzisierte allerdings, dass dazu in jedem Fall die
Zustimmung aller Parteien erforderlich ist.
Eine letzte lebhafte Debatte entzündete sich an den Voraussetzungen für provisorische
Massnahmen gegen Medien, konkret an der Frage, wann die Veröffentlichung eines
Medienberichts mittels superprovisorischer Verfügung vorläufig verhindert werden
kann. Der Ständerat hatte beschlossen, dass dies möglich sein soll, wenn der Bericht –
zusätzlich zu weiteren Kriterien – für die gesuchstellende Partei einen schweren
Nachteil verursacht oder verursachen kann – im Unterschied zum «besonders
schweren Nachteil», der nach geltendem Recht verlangt wird. Die Ratslinke sah darin
einen Angriff auf die Pressefreiheit, der überdies klammheimlich in einer grossen
Gesetzesrevision versteckt werde. Auch wenn über die praktischen Auswirkungen
dieser Änderung Unklarheit herrschte, sei sie doch ein «schwieriges Signal», so Min Li
Marti (sp, ZH). Ein Einzelantrag Dandrès (sp, GE) zur Auskopplung dieser Frage aus der
ZPO-Revision durch Auslagerung in einen separaten Entwurf wurde von der
bürgerlichen Ratsmehrheit ebenso abgelehnt wie der Minderheitsantrag, der bei der
Fassung des Bundesrates bleiben und die Voraussetzungen inhaltlich unverändert
lassen wollte. Mit 99 zu 81 Stimmen bei 7 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Beschluss seiner Schwesterkammer zu und besiegelte damit die Streichung des Wortes
«besonders». Dies sei kein Entscheid gegen die Medienfreiheit, sondern für den Schutz
einzelner Menschen, erklärte Judith Bellaïche (glp, ZH). «Das Recht auf Medienfreiheit
beinhaltet nicht pauschal das Recht, Existenzen zu zerstören», so die GLP-Vertreterin.
In der Gesamtabstimmung hiess die grosse Kammer den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme
(Lukas Reimann; svp, SG) bei 2 Enthaltungen (Christian Dandrès, Yvette Estermann; svp,
LU) gut. Zudem stimmte sie der Abschreibung der Postulate Po. 13.3688 und Po.
14.3804 sowie der Motionen Mo. 14.4008 und Mo. 17.3868 stillschweigend zu. 8

01.01.65 - 01.01.24 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nach dem Ständerat nahm auch der Nationalrat in der Sommersession 2022 die Motion
von Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH) an, mit der Namensänderungen für
Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Mit 107 zu 59 Stimmen
folgte er der Empfehlung des Bundesrates und einer Mehrheit der RK-NR. Ähnlich wie
der Motionär wies die Rechtskommission darauf hin, dass mit einem Verbot der
Namensänderung für des Landes verwiesene Personen verhindert werden könne, dass
diese mit neu angenommener Identität eine Gefährdung darstellten. Zudem sei laut
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) auch klar, dass bei einem
rechtskräftigen Landesverweis der Schutz der Bevölkerung über den individuellen
Interessen eines Verurteilten stehe. Minderheitssprecher Christian Dandrès (sp, GE)
warf Minder hingegen Effekthascherei aufgrund der medialen Berichterstattung rund
um den Dschihadisten Osama M. vor und betonte, dass die Namensänderung von
ausgewiesenen Personen in speziellen Fällen, beispielsweise zur Resozialisierung oder
Integration nach abgelaufenem Landesverweis, gerechtfertigt sein könne. Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch im Namen des Bundesrates, dass es bei Personen,
die das Land verlassen müssen, um Integration gehen könne, und unterstützte das
Anliegen der Motion. 9

MOTION
DATUM: 08.06.2022
LUKAS LÜTOLF

In der Wintersession 2022 setzte der Nationalrat die Differenzbereinigung bei der
ZPO-Revision fort. Nachdem die grossen, grundlegenden Streitpunkte bereits
ausgeräumt worden waren, blieben noch viele technische und formalistische
Detailfragen zu klären. Kommissionssprecher Bregy (mitte, VS) betonte einmal mehr, ein
wichtiges Ziel der Revision sei die Laienfreundlichkeit der Zivilprozessordnung. Damit
begründete die Kommission auch viele Anträge, wo sie eine vom Beschluss des
Ständerates abweichende Meinung vertrat. Minderheitsanträge gab es demgegenüber
nur wenige. Wo diese dem Ständerat folgen wollten, erachteten sie die Ergänzungen
und Präzisierungen der Kommissionsmehrheit eher als unnötig oder gar hinderlich für
die Rechtssicherheit. Die grosse Kammer befasste sich etwa mit den Folgen falscher
Rechtsmittelbelehrungen, mit verschiedenen Fristen und mit Präzisierungen bei den
Streitgenossenschaften. Viele Unklarheiten bestanden noch beim
Schlichtungsverfahren. Hier ging es um die Folgen des Nichterscheinens, den Umfang
der Entscheidbefugnis der Schlichtungsbehörde oder die Frage, ob Schlichtungsrichter
und Richter im Hauptverfahren dieselbe Person sein dürfen. In den meisten
Streitpunkten hielt der Nationalrat an seiner Position fest und schickte die Vorlage mit
rund zwei Dutzend Differenzen zurück an den Ständerat. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2022
KARIN FRICK

Bei den vier inhaltlichen Differenzen, die der Ständerat in den Entwurf zum sechsten
Kapitel des IPRG betreffend das internationale Erbrecht eingebracht hatte, beantragte
die RK-NR in der Frühjahrssession 2023 ihrem Rat einstimmig, diese
aufrechtzuerhalten. Nach Ansicht der Kommission schaffe die Version des Bundesrates,
die der Nationalrat als Erstrat bereits unterstützt hatte, mehr Rechtssicherheit, indem
sie Kompetenzkonflikte klar im Gesetz regle. «Es ist eigentlich eine Seltenheit, dass wir
so oft mit dem Bundesrat übereinstimmen, aber in dieser Vorlage lag er einfach wirklich
oftmals richtig», bemerkte Kommissionsberichterstatter Phillipp Matthias Bregy (mitte,
VS). Der Nationalrat stimmte den Anträgen seiner Kommission diskussionslos und
stillschweigend zu, womit der Ball wieder beim Ständerat liegt. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2023
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2023 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der Anpassung des
Verzugszinssatzes des Bundes an die Marktzinsen auseinander. Raphaël Mahaim (gp,
VD) und Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) erläuterten die zwei diskutierten Optionen
mit einem variablen und einem festen, aber reduzierten Zinssatz. Die RK-NR habe sich
mehrheitlich für einen variablen Zinssatz ausgesprochen, der jeweils jährlich festgelegt
wird, 2 Prozentpunkte über dem SARON liegt, aber minimal 2 Prozent beträgt. Damit
wolle man einen zusätzlichen Schaden für die Schuldnerinnen und Schuldner umgehen
und gleichzeitig die Gläubigerinnen und Gläubiger daran hindern, bei günstigen Zinsen
von Verzögerungen zu profitieren. In zwei Anträgen verlangten jedoch eine Minderheit
Flach (glp, AG) und der Bundesrat, nicht auf die Vorlage einzutreten.
Minderheitensprecher Flach argumentierte, die Initiative stamme aus der Tiefzins- oder
gar Negativzinsphase und damit aus einer «verrückten» Zinssituation, die sich nun aber
normalisiert habe. Nun solle man wieder dafür sorgen, dass die Schulden auch bezahlt
würden. Er wehrte sich auch gegen die Darstellung der Kommission, wonach
Verzugszinsen den Schuldnerinnen und Schuldnern keinen wirtschaftlichen Nachteil
bringen sollten – eine Nichtbezahlung der Schulden solle durchaus auch eine Strafe für
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ANJA HEIDELBERGER
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die Schuldnerinnen und Schuldner darstellen, argumentierte er. Schliesslich sei die
neue Berechnungsart der Schuldzinsen zu kompliziert und liesse mehrere Fragen offen.
Den Druck auf die Schuldnerinnen und Schuldner, ihre Schulden schnellstmöglich zu
bezahlen, hob auch Justizministerin Baume-Schneider als Argument hervor und
betonte, in Europa liege der Verzugszins durchschnittlich bei 10 Prozent. Folglich
bevorzuge der Bundesrat – wenn überhaupt zu einem variablen Zinssatz gewechselt
werden soll – einen Zuschlag von 3 Prozentpunkten. Mit 107 zu 56 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat für Eintreten aus. Gegen Eintreten votierten
die GLP-, die Mehrheit der SVP- und ein Mitglied der FDP-Fraktion. Fast identisch war
in der Folge auch das Abstimmungsergebnis zur Gesamtabstimmung, in welcher der
Nationalrat den Entwurf annahm. 12

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

In seinem Antrag zur Ablehnung des Postulats von Mike Egger (svp, SG) zur
Verbesserung der Miliztauglichkeit des Parlaments führte das Büro-NR einen ganzen
Strauss an bisher gescheiterten ähnlichen Anliegen auf. Eine Anpassung der Sessions-
und Sitzungszeiten – Mike Egger hätte die Prüfung einer Verkürzung der Sessionen von
drei auf zwei Wochen mit gleichzeitiger Verlängerung der Sitzungszeiten und
Verringerung der Mittagspause verlangt – sei etwa im Rahmen von Vorstössen abgelehnt
worden, die den Freitag der dritten Sessionswoche streichen oder eine bessere
Vereinbarung der Sessionszeiten und der Sessionsrhythmen mit Beruf und Familie
erzielen wollten. Auch die entsprechenden Anliegen für eine Ausweitung auf monatliche
Sessionen seien im Parlament stets auf taube Ohren gestossen. Dies gelte auch für den
zweiten Teil des Postulats von Egger, der mit einer Revision des Entschädigungssystems
die Parlamentsarbeit für berufstätige Abgeordnete attraktiver machen und so ein
Mandat auch für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie für Angestellte
zugänglicher machen wollte. Diese beiden Berufsgattungen seien im eidgenössischen
Parlament untervertreten, so das Argument Eggers. Auch hier zitierte das Büro-NR eine
Reihe von gescheiterten Vorstössen, die, egal, ob sie einen Ausbau oder eine
Einschränkung der Entschädigungen gefordert hatten, vom Parlament allesamt
abgelehnt worden waren. Das Büro sei zwar «grundsätzlich offen für Verbesserungen
der Miliztauglichkeit des Parlaments», im Postulat seien aber keine neuen und deshalb
wohl nach wie vor chancenlosen Ideen angeregt.
In der Ratsdebatte machte sich nicht nur Mike Egger sondern auch Roland Rino Büchel
(svp, SG), der für die Minderheit des Büros sprach, für das Anliegen stark. Beide
argumentierten, dass der Professionalisierung des Parlamentsmandats Einhalt geboten
werden müsse. Mit einer Annahme des Postulats könnten auch alle bisherigen Vorstösse
noch einmal angeschaut und diskutiert werden, um das Milizsystem wieder zu stärken.
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS), der die Mehrheit des Büros vertrat, warnte freilich
davor, dass mit einer Annahme lediglich die zahlreichen bereits getätigten Abklärungen
wiederholt würden, die sich bereits in der Vergangenheit als nicht zielführend erwiesen
hätten. Mit 132 zu 36 Stimmen (3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer der Mehrheit
ihres Büros und lehnte das Postulat ab. Nur der Grossteil der SVP-Fraktion unterstützte
die Minderheitsposition. 13

POSTULAT
DATUM: 28.09.2023
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Herbstsession 2021 beugte sich der Nationalrat über die Vorlage zur Erhöhung
der Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft, welche die RK-NR mit 20 zu 4 Stimmen
empfehle, wie dies ihr Kommissionssprecher Philipp Mathias Bregy (mitte, VS)
berichtete. Die Kommission sei der Überzeugung, dass diese «moderne» Anpassung
helfe, qualifizierte und mit einem gewissen Alter auch erfahrene Bundesanwältinnen
und Bundesanwälte zu finden. Zudem würde damit Gleichberechtigung mit
Bundesrichterinnen und Bundesrichtern geschaffen, da diese ebenfalls bis ins 68.
Lebensjahr im Amt bleiben dürften. Ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten wurde
zurückgezogen. Der Minderheitensprecher Baptiste Hurni (sp, NE) begründete dies
damit, dass die Kommission glaubhaft versichert habe, dass die Erhöhung der
Alterslimite erstens nicht als Zeichen einer Erhöhung des Rentenalters generell
betrachtet werde, sondern ganz spezifisch auf das Amt der Bundesanwaltschaft
bezogen sei und zweitens nicht auf eine besondere Person zugeschnitten sei. Im
Vorfeld der Kommissionsinitiative hatte es Vorwürfe gegeben, die Altersgrenze werde
nur deshalb erhöht, weil ein Kandidat für die freie Bundesanwaltschaftsstelle bereits
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älter als 65 sei. Da das neue Gesetz erst per 1. Januar 2022 in Kraft trete und der neue
Bundesanwalt noch in der Herbstsession gewählt werde, könne dies jedoch
ausgeschlossen werden, gab auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu Protokoll. In der
Folge wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen und die Verordnungsänderung
mit 146 zu 1 Stimme (2 Enthaltungen) angenommen. 
Die Schlussabstimmungen passierte die Vorlage im Ständerat einstimmig (44 zu 0
Stimmen) und im Nationalrat mit 189 zu 3 Stimmen (bei 3 Enthaltungen). 14

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Am 15. Oktober 2022 enstand aus der Fusion der «Aktion für eine unabhängige und
neutrale Schweiz (Auns)», dem «Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt (EU-No)»
und der «Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt» ein neuer
nationalkonservativer und EU-skeptischer Verein namens «Pro Schweiz». An dessen
Gründungsversammlung beschlossen die anwesenden Mitglieder, die von Alt-Bundesrat
Christoph Blocher lancierte Neutralitätsinitiative inhaltlich sowie finanziell zu
unterstützen. Die Volksinitiative entstand in Reaktion auf die Übernahme der EU-
Sanktionen gegen Russland und die neue Auslegung der Neutralitätspolitik. Die Initiative
wurde am 19. Oktober lanciert und hat das Ziel, eine «immerwährende» und
«bewaffnete» Neutralität in der Verfassung zu verankern. Das Begehren will der Schweiz
den Beitritt zu Militär- und Verteidigungsbündnissen und die Beteiligung an
militärischen Auseinandersetzungen verbieten. Auch nichtmilitärische
Zwangsmassnahmen wie Wirtschaftssanktionen sollen laut Initiative tabu werden. Die
einzigen Ausnahmen bilden die Verpflichtungen gegenüber der UNO und Massnahmen
zur Verhinderung der Umgehung von Sanktionen von Drittstaaten. Eine weitere
Forderung der Initiative beinhaltet, dass die Schweiz ihre Neutralität nutzt, um Konflikte
zu verhindern oder aufzulösen, indem sie sich als Vermittlerin einsetzt.
Erstaunlicherweise war Christoph Blocher, der die Initiative massgebend
vorangetrieben hatte, nicht Teil des Initiativkomitees. Blocher liess verlauten, dass er in
seinem Alter keinen Abstimmungskampf mehr führen wolle. Präsidiert wurde das
Initiativkomitee von SVP-Nationalrat Walter Wobmann (svp, SO), der in der Rolle des
Abstimmungskämpfers schon bei der Minarett- und der Burka-Initiative erfolgreich
gewesen war. Die Frist für das Sammeln der nötigen 100'000 Unterschriften läuft bis
zum 8. Mai 2024. 

Die Initiative stiess bei den Parlamentariern und Parlamentarierinnen anderer Parteien
auf wenig Gegenliebe. Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) sprach
sich gegen das Begehren aus, da sich die Schweiz nicht «in jeder Krise hinter der
Neutralität verstecken» dürfe. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
erachtete die SVP-Initiative als falschen Weg. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.10.2022
AMANDO AMMANN

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im März 2022 forderten Ständerat Sommaruga (sp, GE) und die Fraktion der SP (Mo.
22.3214) im Nationalrat in fast identischen Motionen die Schaffung einer Taskforce für
die Sperrung von russischen und belorussischen Oligarchengeldern. Die Taskforce
solle die Guthaben von reichen russischen und belorussischen Staatsangehörigen, die
auf der Liste der im Kontext des Ukrainekriegs sanktionierten Personen stehen, finden,
sperren und gegebenenfalls konfiszieren. Sommaruga und die SP-Fraktion nannten eine
ähnliche Taskforce aus den Vereinigten Staaten als Vorbild und kritisierten das SECO
dafür, dass es seit Kriegsbeginn nur eine Deklarationspflicht für solche Gelder
eingeführt habe. Der Bundesrat gestand in seiner Stellungnahme, dass die Umsetzung
der Sanktionen die verschiedenen Departemente vor neue Herausforderungen stelle.
Die Prozesse zwischen Bundesbehörden und privaten Unternehmen funktionierten
jedoch gut und seien effizient, zumindest deuteten die zahlreichen Meldungen und die
hohe Summe an eingefrorenen Vermögenswerten darauf hin. Die Schaffung einer
Taskforce erachtete der Bundesrat zu jenem Zeitpunkt daher als nicht notwendig. Die
Schweiz habe zudem auf Einladung der Europäischen Kommission schon an mehreren
Treffen der EU-Taskforce «Freeze and Seize» teilgenommen und werde sich weiterhin
darum bemühen, die Wirksamkeit der Sanktionsdurchsetzung in Europa zu stärken. Aus
diesen Gründen beantragte der Bundesrat die Ablehnung beider Motionen.

MOTION
DATUM: 14.06.2022
AMANDO AMMANN
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In der Sommersession 2022 diskutierte der Ständerat über die Motion Sommaruga und
beschloss auf einen Ordnungsantrag von Benedikt Würth (fdp, SG), den Vorstoss zur
Vorprüfung der zuständigen Kommission zuzuweisen. Würth erklärte, dass es
unabhängig vom Ukraine-Krieg einige Entwicklungen im Bereich der «Financial Action
Task Force» gebe, beispielsweise zur Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten
Personen bei juristischen Personen. Er verlangte daher, dass der Ständerat einen
Bericht des EFD zur Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen
Personen an den Bundesrat im dritten Quartal 2022 abwarten solle, um dessen
Erkenntnisse in die Beurteilung einfliessen zu lassen. Motionär Sommaruga begrüsste
den Ordnungsantrag, da das heikle Thema noch einige vertiefte Abklärungen nötig
mache. Sommaruga forderte, dass sich die Rechtskommission mit der Motion befassen
solle, da sie sich sowieso im Rahmen von Anhörungen mit der Thematik beschäftige.
Tatsächlich wurde das Geschäft in der Folge der RK-SR zugewiesen. 

Ebenfalls in der Sommersession 2022 befasst sich der Nationalrat im Rahmen einer
ausserordentlichen Session mit der Motion der SP-Fraktion. Baptiste Hurni (sp, NE)
kritisierte den Bundesrat scharf dafür, dass die Schweiz bislang nur CHF 6 Mrd. von
insgesamt über CHF 200 Mrd. blockiert habe, die gemäss Schätzungen der
Schweizerischer Bankiervereinigung in der Schweiz liegen würden. Er störte sich auch
daran, dass der Bundesrat zwar von der multilateralen Taskforce «Russian Elites,
Proxies, and Oligarchs» der G7-Staaten Kenntnis genommen habe, aber noch keine
Entscheidung betreffend eine Teilnahme gefällt habe. Auch seine Parteikollegin Mattea
Meyer (sp, ZH) plädierte dafür, mehr Gelder zu blockieren und den Krieg in der Ukraine
«nicht mehr aus der Schweiz heraus» mitzufinanzieren. Die Meldepflicht des SECO sei
hierfür nicht ausreichend, denn es sei zu einfach, die jetzigen Kontrollen zu umgehen.
Die Grünliberalen kritisierten in der Person von Jürg Grossen (glp, BE) die mangelhafte
Umsetzung der beschlossenen Sanktionen. Man anerkenne zwar, dass die Sperrung der
Vermögenswerte nicht einfach sei – beispielsweise weil die Betroffenen mehrere
Staatsbürgerschaften hätten –, aber man erwarte die Schaffung eines sauberen
rechtstaatlichen Verfahrens, wie dies auch beim Potentatengeldergesetz geschehen sei.
Grossen meinte, dass eine Taskforce diesbezüglich eine wichtige Aufnahme
übernehmen könne. Auch die Fraktion der Grünen unterstützte das Motionsanliegen.
Die Mitte sei zwar dafür, dass Bewegung in die Sanktionsumsetzung komme, lehne das
Motionsanliegen jedoch ab, erklärte Philipp Bregy (mitte, VS). Die Beschlagnahmung von
Vermögen sei rechtsstaatlich nicht vertretbar, nur eine Sperrung wäre vorstellbar. Da
sich die Motion inhatlich nicht splitten lasse, lehne die Mitte diese deswegen ab. Bregy
kündigte aber an, dass man das Thema einer Taskforce in der APK-NR wieder
aufnehmen werde, falls der Bundesrat den Prozess nicht selber vorantreibe. Beat Walti
(fdp, ZH) erklärte hingegen, dass die FDP mit der Arbeit der bestehenden
Koordinationsgruppe Sanktionspolitik zufrieden sei und auch die «Bestrebungen
bezüglich der Mitwirkung in der international ausgerufenen Taskforce» für
erfolgversprechend befände. Gregor Rutz (svp, ZH) lehnte die Motion schliesslich im
Namen der SVP-Fraktion gänzlich ab und warf den Unterstützerinnen und Unterstützern
vor, sich gegen grundlegende Prinzipien des Rechtsstaats zu wenden. Bundesrat
Parmelin erläuterte, dass die Umsetzung der Sanktionen durch die betroffenen
Bundesstellen mittlerweile effizient verlaufe und auch Vermögenswerte eingefroren
würden. Eine neue Taskforce erbringe keinen Mehrwert, da die Behörden im Rahmen
der geltenden Rechtsgrundlagen bereits nach Vermögen suchten und diese blockieren
könnten. Eine Einziehung von Vermögenswerten wäre hingegen rechtlich nicht möglich
und würde eine Gesetzesrevision nötig machen, erläuterte der Bundesrat. Die grosse
Kammer lehnte den Vorstoss der SP-Fraktion mit 103 zu 78 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) gegen den Willen der SP, der Grünliberalen und der Grünen ab. 16
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Gute Dienste

Im Rahmen der Vorbereitung für die Ukraine Reform Conference in Lugano, die auf
Anfang Juli 2022 geplant war, tat sich einiges im EDA. Weil ein physisches Treffen der
wichtigsten Vertreter, das im Januar 2022 am Rande des WEF vorgesehen gewesen
wäre, aufgrund dessen Verschiebung nicht stattfinden konnte, wurde noch im Januar
ersatzweise ein Online-Anlass organisiert, an dem nebst Bundespräsident Ignazio Cassis
auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy teilnahm. Zelenskyy äusserte seine
Erwartungen an die Konferenz. Es solle sich um eine Diskussionsplattform handeln, mit
deren Hilfe darüber nachgedacht werden solle, wie die Resilienz der Ukraine gestärkt
und ihre Transformation beschleunigt werden könnte. Im Zentrum des Anlasses sollten
insbesondere die allgemeinen Wirtschaftsbeziehungen der Ukraine, die
wirtschaftspolitischen Reformen und das rechtsstaatliche Investitionsumfeld stehen. 

Angesichts des mittlerweile gestarteten russischen Aggressionskriegs in der Ukraine
wurde die Konferenz im Mai 2022 umbenannt und sollte fortan unter dem Namen
«Ukraine Recovery Conference» mit dem Ziel des Wiederaufbaus der Ukraine
durchgeführt werden. Anlässlich des verschobenen WEF-Jahrestreffens in Davos Ende
Mai 2022 informierten Bundespräsident Cassis, der ukrainische Premierminister Denys
Shmyhal und Aussenminister Dmytro Kuleba über den geplanten Ablauf der Konferenz.
Rund vierzig Staaten und 20 internationale Organisationen – darunter die OECD und die
EBWE – seien bereits an die Konferenz eingeladen worden. Diese werde einen
konkreten Wiederaufbau- und Entwicklungsplan zum Ziel haben und Diskussionen über
Prioritäten, Methoden und Prinzipien des Wiederaufbaus und dessen Gestaltung in den
Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, Umwelt und Soziales umfassen. Das EDA teilte mit,
dass Reformen besprochen werden sollten, die den Wiederaufbau begleiten werden
und «in der jetzigen Situation implementiert werden können». 

Im Juni 2022 beschloss der Bundesrat aufgrund der anhaltenden internationalen
Spannungen umfangreiche Sicherheitsmassnahmen während der Durchführung der
Konferenz in Lugano. Da die Veranstaltung als «ausserordentliches Ereignis»
klassifiziert wurde, beteiligte sich der Bund zu 80 Prozent an den anfallenden
Sicherheitskosten, wobei er zudem den Einsatz von bis zu 1'600 Armeeangehörigen zur
Unterstützung der Tessiner Kantonspolizei beschloss. Die Armee sollte auch den
Luftraum in der Region Lugano überwachen und dessen Nutzung temporär
einschränken.
Einige Tage darauf äusserten sich verschiedene Schweizer Politiker in der Zeitung
«Blick» sehr kritisch über die anstehende Konferenz. SVP-Präsident Marco Chiesa (svp,
TI) sah in der Veranstaltung keinen Sinn, da es sich weder um eine Reformkonferenz,
noch einen Friedensgipfel handle. Für Letzteres hätte es die Einladung beider
Kriegsparteien bedurft, zudem sei der Krieg noch in vollem Gange und somit sei unklar
«was überhaupt aufgebaut werden muss». Auch für Mitte-Fraktionschef Philipp Bregy
(mitte, VS) waren Ziel und Zweck der Lugano-Konferenz nicht klar erkennbar, weshalb
die Mitte eine Klärung durch Aussenminister Cassis erwartete. SP-Nationalrat Eric
Nussbaumer (sp, BL) mahnte, dass die Konferenz «sorgfältig in die laufenden
internationalen Bemühungen eingebettet» werden müsse, um zur Beendigung des
Krieges beitragen zu können. 
Bundespräsident Cassis liess sich von den kritischen Stimmen nicht beirren und
betonte an einer Pressekonferenz Ende Juni, dass eine Absage der Konferenz ein
negatives Signal vonseiten der internationalen Gemeinschaft darstellen würde. Die
Schweiz, die sich mit ihrer langen Tradition der Guten Dienste für Stabilität in Europa
einsetze, könne sich nicht zurückziehen. Zumindest die Tessiner Regierung zeigte sich
stolz, einen solchen Anlass beherbergen zu dürfen. Norman Gobbi (lega, TI) sah darin
eine Chance für Lugano, sich als Stadt mit internationalem Charakter zu profilieren und
zugleich zum Frieden in Europa beizutragen. Die Aargauer Zeitung merkte an, dass die
Konferenz zeitlich optimal gelegen sei, fänden doch im Vorfeld mit dem EU-Gipfel und
der Diskussion über den Kandidatenstatus der Ukraine, dem G7-Gipfel und dem NATO-
Gipfel zahlreiche internationale Treffen statt. Dadurch müsse man in Lugano nicht
zusätzlich auch noch über anderweitige politische und sicherheitsrelevante
Kriegsthemen diskutieren, sondern könne sich auf das angekündigte Programm
fokussieren. Auch Simon Pidoux – EDA-Sonderbotschafter für die Ukraine-
Reformkonferenz – hob gegenüber Le Temps den Nutzen der Konferenz hervor. Sie
biete dem Privatsektor im In- und Ausland eine erste Gelegenheit, direkt mit der
ukrainischen Regierung in Kontakt zu treten und deren Bedürfnisse im Rahmen des
Wiederaufbaus in Erfahrung zu bringen. 

Neuerliche Kritik kam Ende Juni auf, nachdem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 05.07.2022
AMANDO AMMANN
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und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Abschluss des G7-Gipfels
eine eigene Ukraine-Wiederaufbaukonferenz ankündigten. SVP-Nationalrat und Mitglied
der APK-NR Franz Grüter (svp, LU) meinte darin ein Zeichen der fehlenden
Wahrnehmung der Lugano-Konferenz zu erkennen. Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH)
warf dem EDA vor, konzeptionelle Fehler gemacht zu haben, wenn sich die
europäischen Partner schon nicht auf ein koordiniertes Vorgehen einigen könnten. Das
EDA teilte hingegen mit, dass sich die internationalen Bemühungen angesichts der
Komplexität des Wiederaufbaus ergänzen würden. Der politisch-diplomatische Prozess
werde in Lugano initiiert, die Konferenz stelle also nur den Beginn des
Wiederaufbauprozesses dar. 

Kurz vor Beginn der Konferenz unterzeichneten UVEK-Vorsteherin Simonetta
Sommaruga und der ukrainische Umweltminister Ruslan Strilets ein bilaterales
Klimaabkommen, das zusätzliche Mittel für den Klimaschutz mobilisieren soll. 

Die Konferenz wurde am 4. Juli von Bundespräsident Cassis eröffnet, der in seiner
Willkommensrede verlangte, dass sich der ursprüngliche Zweck der Konferenz
(institutionelle Reformen) und der neue Zweck (zielgerichteter Wiederaufbau) ergänzen
müssten. Obwohl Präsident Zelenskyy nur virtuell an der Konferenz teilnehmen konnte,
war die Ukraine durch Premierminister Schmyhal prominent vor Ort vertreten. Das EDA
teilte mit, dass in den folgenden beiden Tagen Gespräche über den Wiederaufbau- und
Entwicklungsplan der Ukraine, die Beiträge der internationalen Partner, die Prinzipien
des Wiederaufbaus aber auch separate Arbeitsgespräche in den Bereichen Wirtschaft,
Soziales, Digitalisierung, Infrastruktur und Umweltschutz stattfinden würden. Die
Konferenz wurde mit der Veröffentlichung der sogenannten «Lugano-Deklaration», die
die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz vorstellt, abgeschlossen. Das Dokument und
die darin formulierten «Lugano-Prinzipien» diene als gemeinsamer Richtwert für die
Zukunft und solle den weiteren Wiederaufbauprozess prägen, erklärte Cassis. Die
Schlusserklärung verurteilte die russische Aggression, forderte den Rückzug aller
russischen Truppen und verpflichtete die in Lugano anwesenden Staaten, die Ukraine
kurz- und langfristig beim Wiederaufbau zu unterstützen.
Cassis stellte die sieben Kernprinzipien in seiner Abschlussrede vor: Partnerschaft: der
Wiederaufbauprozess wird von der Ukraine gesteuert und mit internationalen Partnern
vorangetrieben; Fokus auf Reformen: Wiederaufbau und der Ausbau von Reformen
bedingen sich gegenseitig; Transparenz und Rechenschaftspflicht, eine unabhängige
Justiz und die Bekämpfung von Korruption; Demokratische Partizipation unter Einbezug
lokaler Gemeinschaften; Multi-Stakeholder Engagement: nationale und internationale
Akteure werden miteinbezogen; Gleichheit, kein Ausschluss von Minderheiten;
Nachhaltigkeit gemäss der Agenda 2030 und dem Abkommen von Paris, der
Wiederaufbau und die Reformen beschränken sich nicht nur auf Infrastruktur und
Institutionen sondern umfassen auch soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. 

Die britische Aussenministerin Elizabeth Truss hatte schon zu Beginn der Konferenz
angekündigt, dass 2023 eine weitere Konferenz durch das Vereinigte Königreich
organisiert werde, Deutschland hatte verlauten lassen selbiges im Jahr 2024 zu tun und
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Initiative für eine Wiederaufbau-
Plattform vorgestellt, deren Grundstein die Lugano-Prinzipien darstellten. 
Das EDA teilte im Anschluss an die Konferenz überdies mit, dass das SECO in Lugano
zwei Abkommen mit der Weltbank und der EBWE abgeschlossen habe, die Beiträge von
jeweils CHF 10 Mio. für deren Ukraine-Programme vorsähen. Dadurch sollten die
nichtmilitärischen Kernfunktionen der Ukraine aufrechterhalten, das wirtschaftliche
Reformprogramm an das Wiederaufbauprogramm angepasst und die
Wettbewerbsfähigkeit ukrainischer KMUs erhalten werden. Zudem beschlossen das
SECO und die DEZA, die Beiträge an die Ukraine bis Ende 2023 auf über CHF 100 Mio. zu
verdoppeln und Bundespräsident Cassis kündigte an, CHF 15 Mio. für die digitale
Transformation in der Ukraine zu sprechen. 17
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

In der Differenzbereinigung zum Bundesgesetz zur Bekämpfung des missbräuchlichen
Konkurses beantragte die vorberatende RK-NR im Januar 2022 ihrem Rat, bei der
letzten materiellen Differenz dem Ständerat zu folgen. Diese Differenz betraf die Frage,
ob der Staat einen zahlungsunfähigen Schuldner bei öffentlich-rechtlichen
Forderungen zwingend auf Konkurs betreiben muss, so wie es der Vorentwurf und der
Ständerat vorgesehen hatten, oder ob er auch den Weg der Pfändung wählen darf, wie
es der Bundesrat nach der Vernehmlassung vorgeschlagen hatte. Eine Minderheit
Brenzikofer (gp, BL) wollte an letzterer Variante festhalten und eine Betreibung auf
Pfändung offenhalten. Brenzikofer argumentierte im Nationalrat im März 2022, dass die
Wahlfreiheit einen Kompromiss darstelle und damit Wettbewerbsverzerrungen,
Fehlanreize sowie hohe Konkurskosten für die Konkursämter und Gläubiger verringert
werden könnten – ein Argument, das auch die Kantone in der Vernehmlassung
vorgebracht hatten. Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS)
argumentierte hingegen, das Wahlrecht würde dazu führen, dass Schuldner die
Rechnungen gegenüber der öffentlichen Hand mit tieferer Priorität behandelten, da die
öffentliche Hand in der Tendenz immer auf die günstigere Pfändung setzen würde.
Zudem sei es ungerecht, wenn der Staat dank des Wahlrechtes gegenüber Privaten
privilegiert würde, wenn dieser die preislich günstigere Variante der Pfändung wählen
könnte. Justizministerin Karin Keller-Sutter plädierte im Rat dafür, diese letzte
Differenz auszuräumen und erklärte, dass sich der Bundesrat mit beiden Varianten
anfreunden könne. Der Nationalrat stimmte daraufhin für die Variante mit einer
Betreibungspflicht und folgte damit mit 94 zu 77 Stimmen bei 3 Enthaltungen seiner
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat. Für die Minderheit stimmten die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP, der Grünen sowie wenige Vertreterinnen
und Vertreter der Mitte-Fraktion. Wenige Tage später räumte der Ständerat schliesslich
stillschweigend eine letzte technische Differenz betreffend die Platzierung eines
Gesetzestextes aus.

In den Schlussabstimmungen im März 2022 stimmte der Nationalrat dem Entwurf mit
141 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu, wobei sämtliche Gegenstimmen und die
beiden Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten. Wie Pirmin Schwander (svp, SZ)
bereits in der Herbstsession 2021 erläutert hatte, halte die SVP-Fraktion die Revision
für zu wenig effizient und zu wenig zielführend, da keine solide Datenbasis zur
Verfügung stehe, um die geeigneten Instrumente gegen den missbräuchlichen Kurs zu
definieren. Der Ständerat stimmte dem Geschäft einstimmig zu. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
MARCO ACKERMANN

Geld, Währung und Kredit

Geld, Währung und Kredit

Afin d'accélérer et de garantir le processus de remboursement des crédits Covid-19, le
député valaisan Philipp Matthias Bregy (centre, VS) préconise la mise en place d'un
système incitatif. Concrètement, il propose le remboursement de la totalité des
dommages causés par la pandémie du Covid-19 si l'entreprise rembourse son crédit
Covid-19 dans les délais.
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Il estime d'abord que le remboursement
des dommages causés par la pandémie du Covid-19 créerait une distorsion de
concurrence. Ensuite, il précise que ces dommages sont difficilement mesurables, et
surtout qu'une grande partie a déjà été couverte par des aides sectorielles, par les
indemnités de chômage partiel et par les allocations pour perte de gain (APG). 
Le député a retiré sa motion. 19

MOTION
DATUM: 16.06.2022
GUILLAUME ZUMOFEN
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Banken

In der Sommersession 2023 begrüssten Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy
(mitte, VS) und Damien Cottier (fdp, NE) den Nationalrat zur Beratung der
parlamentarischen Initiative des Büro-NR für die Einsetzung einer PUK zur
Untersuchung der Verantwortlichkeiten der Behörden und Organe rund um die
Notfusion der Credit Suisse mit der UBS.
Zu Beginn der Eintretensdebatte liessen die beiden Kommissionssprecher sowohl den
bisherigen Weg der Vorlage als auch deren Ziele Revue passieren. Bregy unterstrich,
dass es dem Büro vor allem darum gehe, eine umfassende, lückenlose und
zielorientierte Aufarbeitung der Geschehnisse der vergangenen Jahre rund um die CS
vorzunehmen und dass die Bevölkerung über alle relevanten Vorgänge im
Zusammenhang mit der Notfusion informiert werde. Nicht zuletzt sei es das Ziel des
Büros, dass die PUK Massnahmen und Verbesserungsvorschläge vorlegen könne, damit
die Notinstrumente im Bankenbereich in zukünftigen Krisen griffen.
In den anschliessenden Voten äusserten die Vertretenden sämtlicher Fraktionen ihre
einstimmige Zustimmung zum Vorhaben der Einsetzung einer PUK. Zu guter Letzt tat
Bundespräsident Alain Berset die Unterstützung des Bundesrats kund: Der Bundesrat
sei sich bewusst, dass die Übernahme der CS durch die UBS zu heftigen Reaktionen
geführt habe und sehe demnach die Notwendigkeit ein, den Rollen der verschiedenen
Akteure bei den Ereignissen rund um die CS in den vergangenen Jahren mehr
Transparenz zu verleihen. Eintreten wurde vom Nationalrat schliesslich ohne
Gegenantrag beschlossen. Ebenso oppositionslos erfolgte in der anschliessenden
Detailberatung auch die Zustimmung zum gesamten Entwurf des Büros. Der Zuspruch,
welcher die Vorlage bereits in sämtlichen Voten genossen hatte, zeigte sich auch in der
Gesamtabstimmung, als der Nationalrat die Einführung der PUK einstimmig und ohne
Enthaltungen bejahte. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.2023
CATALINA SCHMID

Landwirtschaft

Landwirtschaft

La motion de Philipp Matthias Bregy (centre, VS) s'inscrit dans le même cadre que
l'intervention de Benjamin Roduit (centre, VS). Elle demande le soutien de la
production de vin indigène en diminuant les contingents tarifaires pour une durée
limitée. 
Cette motion a été déposée durant la crise sanitaire du Covid-19. Les fermetures de
certains secteurs (salons de coiffure, restaurants, hôtels, etc.) ont été largement
évoqués, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient pas les seuls à subir de lourdes
conséquences économiques. Les vignerons aussi, en livrant principalement les
restaurants, ont fortement souffert des mesures prises pour freiner la pandémie.
D'après le député valaisan, leur taux de vente a rapidement chuté, mettant les
professionnels dans une situation difficile. 

Le Conseil fédéral s'est opposé à cette motion en évoquant les accords internationaux
en vigueur. En effet, les changements  concerneraient non seulement des acteurs
nationaux mais aussi étrangers. De plus, étant conscient que le secteur viticole a été
très touché par les mesures sanitaires prises le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a
accepté l'ordonnance «COVID-19 déclassement de vins» le 20 mai 2020, afin
d'octroyer CHF 10 millions pour déclasser du vin suisse d'origine protégée. Le Conseil
fédéral  affirme finalement qu'il n'est, dans cette situation, pas dans l'intérêt de la
Suisse de négocier le volume du contingent tarifaire avec l'OMC.
La motion a été retirée le 11 mai 2022 lors de la session parlementaire. 21

MOTION
DATUM: 11.02.2022
CHLOÉ MAGNIN
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Landwirtschaft und Umweltschutz

Par le dépôt d'une initiative parlementaire, Matthias Bregy (centre, VS) veut simplifier le
système d'homologation des produits phytosanitaires et des substances actives, en
reprenant les décisions de l'Union européenne (UE) en la matière. Cela éviterait un
doublon avec le système d'homologation suisse et permettrait au monde agricole de
disposer de produits novateurs plus rapidement. La Commission de l'économie et des
redevances du Conseil national (CER-CN) a décidé, par 15 voix contre 10, de soutenir
cette initiative parlementaire, considérant nécessaire d'épurer le système actuel, bien
que le Conseil fédéral ait prévu de modifier l'ordonnance en question pour aller en ce
sens. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.01.2023
KAREL ZIEHLI

Le conseiller national valaisan Philipp Matthias Bregy (centre) constate un engorgement
dans l'homologation des produits phytosanitaires en Suisse. Pour résoudre ce
problème et accélérer le processus, il propose que la Suisse reprenne les décisions
européennes sur les pesticides, les systèmes d'homologation étant identiques. Cela
permettrait, selon le motionnaire, à l'agriculture d'avoir plus rapidement accès à des
produits phytosanitaires essentiels à certaines cultures, que ce soit dans l'agriculture
biologique ou conventionnelle. Le Conseil fédéral, par la voix d'Alain Berset, s'est
opposé à cette proposition, faisant remarquer que les autorités ont déjà pris un certain
nombre de mesures pour simplifier l'homologation de ces produits. S'agissant des
produits déjà autorisés par nos voisins européens, il suffit ainsi de déposer une
demande auprès de l'office concerné, sans nécessité de contrôles supplémentaires.
L'ordonnance en question est  sur le point d'être modifiée afin de retirer encore
certains obstacles. Le Conseil fédéral s'oppose, en outre, à une reprise automatique, la
Suisse n'ayant pas accès aux rapports d'évaluation de l'Union européenne (UE). Alain
Berset a également fait remarquer que les pays au sein de la zone UE procèdent à une
évaluation propre — en plus de l'évaluation au niveau européen — pour prendre en
compte les spécificités nationales. Finalement, le conseiller fédéral en charge de la
santé a fait savoir que du personnel supplémentaire a été engagé pour désengorger les
services fédéraux concernés. Malgré ce plaidoyer, le Conseil national a décidé de
soutenir la motion, par 92 voix contre 82 et 7 abstentions. Les voix de l'UDC, du PLR et
du Centre ont fait bloc en faveur du texte. A noter que Philipp Matthias Bregy a déposé
une initiative parlementaire au contenu similaire. 23

MOTION
DATUM: 14.09.2023
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2021 mit einer Motion der KVF-SR,
welche ein Gesetz über die politische Steuerung und Oberaufsicht von Unternehmen
im Bereich des Service public forderte. KVF-NR-Sprecher Bregy (mitte, VS) betonte für
die Kommissionsmehrheit, dass die Politik im Service Public die strategische Richtung
vorgeben und kontrollieren müsse. Dazu brauche es ein Gesetz, «das die
Grundversorgung sauber regelt». Eine Kommissionsminderheit um Kurt Fluri (fdp, SO)
hingegen wolle mehr Freiheit für die Betriebe des Service public und kritisiere daher
den strikten Rahmen, den dieses Gesetz vorgeben würde, schloss Bregy.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigte zwar Verständnis für die Forderung des
Parlaments nach mehr Mitsprache in diesem Bereich, empfahl den Vorstoss aber aus
verschiedenen Gründen zur Ablehnung. So bezweifelte sie etwa, dass ein einziger so
genannter Mantelerlass den verschiedenen Strukturen und Ausrichtungen der
Unternehmen des Service public gerecht werden könne; auch werde es gewisse
Abgrenzungsprobleme zwischen dem Mantelerlass und den geltenden Spezialgesetzen
geben. Ausserdem seien die Verantwortlichkeiten in der Aufsicht bereits heute gut
geregelt. Diese Worte vermochten die Mehrheit des Rates jedoch nicht zu überzeugen,
der Nationalrat nahm die Motion mit 103 zu 77 Stimmen an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von den geschlossen stimmenden SVP- und FDP.Liberale-Fraktionen. 24

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Strassenverkehr

Der Nationalrat beugte sich in Herbstsession 2021 über eine Motion Wicki (fdp, NW),
die gleich lange Spiesse im Strassengüterverkehr forderte. Die Motion verlangte, dass
nicht nur Lastwagen, sondern auch Lieferwagen ihre externen Kosten decken sollten,
beispielsweise durch die diesbezügliche Ausweitung der LSVA.
Lorenzo Quadri (lega, TI) erläuterte im Rat, weshalb die Mehrheit der vorberatenden
KVF-NR zum Schluss gekommen war, die Motion zur Ablehnung zu empfehlen: Diese
neue Steuer könne durch die Nutzung anderer Verkehrsmittel umgangen werden. Auch
werde befürchtet, dass der Vorstoss die KMU, welche oft solche Lieferwagen
einsetzten, in einer wirtschaftlich ohnehin schwierigen Zeit erheblich belasten könnte.
Der zweite Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) fügte an, dass die
Kommission verfassungsrechtliche Probleme sowohl im Bereich der
Schwerverkehrsabgabe als auch im Bereich der Wirtschaftsfreiheit befürchte.
Anschliessend erläuterten die Minderheitssprecherin Isabelle Pasquier-Eichenberger
(gp, GE) und Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga die Argumente für die Annahme
der Motion. Die derzeit vorliegende Ungleichbehandlung sei ungerecht; auch
Lieferwagen müssten für ihre externen Kosten aufkommen, zumal sie sehr viel
ineffizienter seien als Lastwagen. So hätten die Fahrten von Lieferwagen in den letzten
Jahren stark zugenommen – sie seien mittlerweile für zwei Drittel der gefahrenen
Kilometer im Strassengüterverkehr verantwortlich; ihre Transportleistung sei im
Vergleich zum Schwerverkehr jedoch minim. Zudem trage die LSVA stark zur
Verlagerung von der Strasse auf die Schiene bei und helfe damit, dass die Stickstoff-
und Feinstaub-Emissionen zurückgingen.
Diese Worte vermochten die Mehrheit des Rates jedoch nicht zu überzeugen. Die
grosse Kammer lehnte die Motion mit 103 zu 78 Stimmen ab. Die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen, der SP und der GLP blieben dabei in der
Minderheit. 25

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die grosse Kammer befasste sich in der Wintersession 2021 mit einer
parlamentarischen Initiative der Grünen, welche forderte, dass ab 2023 nur noch
Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge ohne fossilen Antrieb neu zugelassen
werden dürfen. Balthasar Glättli (gp, ZH) wies darauf hin, dass sich die
Bundesversammlung verpflichtet habe, die Klimaziele von Paris einzuhalten. Nach der
Ablehnung des CO2-Gesetzes an der Urne seien nun alternative Wege umso wichtiger,
um den Klimawandel zu bekämpfen. Für den Verkehrsbereich stelle die vorliegende
Initiative eine solche Alternative dar. Die Mehrheit der vorberatenden KVF-NR war
jedoch anderer Ansicht, wie Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) erläuterte.
Bregy argumentierte, dass die Initiative unrealistisch und unsozial sei: Zum einen sei
der Zeithorizont von 2023 nicht zu erreichen, da bis in einem Jahr gar nicht genügend
Autos mit alternativen Antrieben zum Verkauf angeboten werden könnten. Zum anderen
würde diese geplante Verknappung des Angebots zu höheren Preisen führen, wodurch
die Fahrzeuge nicht mehr für alle Personen erschwinglich wären. Der Nationalrat folgte
den Argumenten der Kommissionsmehrheit und gab der Initiative mit 115 zu 67 Stimmen
bei 2 Enthaltungen keine Folge. Die Initiative ist damit erledigt. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahressession 2022 als Erstrat über die
umfassende Revision des Strassenverkehrsgesetzes. Die Debatte gliederte sich in drei
Blöcke – erstens umweltfreundliche Technologien und automatisiertes Fahren,
zweitens Anpassungen im Bereich Via sicura sowie drittens verschiedene kleinere
Änderungen, quasi ein Varia-Block. Die Ziele der Revision bestanden gemäss
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) in der Förderung
umweltfreundlicher Technologien in der Mobilität sowie in der Überprüfung der
Verkehrssicherheit. 
Im ersten Block waren die neuen Bestimmungen für umweltfreundliche Technologien
unbestritten; für etwas mehr Gesprächsbedarf sorgten die Regeln zum automatisierten
Fahren: Die Grünen hatten hierzu drei Minderheitsanträge eingereicht: Eine Minderheit
Schlatter (gp, ZH) wollte das automatisierte Fahren nur auf Autobahnen und -strassen
sowie auf Nebenstrassen mit wenig Langsamverkehr zulassen. Eine weitere Minderheit
Schlatter wollte das Inverkehrbringen von automatisierten Lieferrobotern verbieten.
Eine Minderheit Trede (gp, BE) wiederum vertrat die Ansicht, dass Versuche mit
Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem und die Erkenntnisse daraus nicht nur
zu dokumentieren seien, sondern auch von unabhängiger Forschung begleitet werden
sollen. Die Forschenden sollten dabei insbesondere die Konsequenzen für die nicht

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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motorisierten Verkehrsteilnehmenden untersuchen. Allerdings fand keiner dieser drei
Anträge eine Mehrheit.
Der zweite Block zu den Anpassungen von Via Sicura gab in der grossen Kammer viel zu
reden. Die Mehrheit des Rates war sich einig, dass den verantwortlichen Behörden und
Gerichten bei Geschwindigkeitsübertretungen mehr Ermessensspielraum gewährt
werden solle. Folglich wurde gegen den Widerstand der Grünen und Teilen der SP
beschlossen, bei Raserdelikten die Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr aus dem SVG
zu streichen. Betreffend die Mindestentzugsdauer des Führerscheins bei Raserdelikten
konnte sich ein Antrag Jauslin (fdp, AG), der demjenigen des Bundesrates entsprach,
durchsetzen. Damit wurde die Mindestentzugsdauer von derzeit 24 Monate auf 12
Monate halbiert. Die Kommissionsmehrheit, welche 6 Monate gefordert hatte, sowie
zwei links-grüne Minderheitsanträge, die sich für 18 respektive 24 Monate
Mindestentzugsdauer ausgesprochen hatten, fanden folglich keine Mehrheit. 
Im Rahmen des dritten Blocks wurde gegen den Willen des Bundesrates beschlossen,
dass für fahrradfahrende Kinder bis 16 Jahre keine Helmpflicht gelten soll. Matthias
Aebischer (sp, BE), Präsident von Pro Velo Schweiz, freute sich über diesen Entscheid,
da das Ziel darin bestehen müsse, «dass möglichst viele Leute Velo fahren». Keine
Mehrheit fanden zwei Minderheitsanträge Aebischer, wonach Fahrräder nur mit einem
Mindestabstand von 1.5 Metern und im Kreisverkehr überhaupt nicht hätten überholt
werden dürfen. Zudem beschloss der Nationalrat gegen den Willen der geschlossen
stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen sowie einzelner GLP- und Mitte-Mitglieder,
dass neu auch motorisierte Zweiräder auf dem Trottoir abgestellt werden dürfen,
sofern den zu Fuss Gehenden noch genügend Platz bleibt. Schliesslich beschloss die
grosse Kammer, dass Rundstreckenrennen von Motorfahrzeugen in Zukunft
grundsätzlich erlaubt werden sollen, aber der Bewilligung des jeweiligen
Standortkantons bedürfen.
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 156 zu 28 Stimmen deutlich
angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden
GP-Fraktion. Marionna Schlatter hatte schon in ihrem Eintretensvotum darauf
hingewiesen, dass die Grünen die Vorlage ablehnen würden, falls nicht noch
Verbesserungen vorgenommen würden. Die Vorlage würde ansonsten dazu führen, dass
«die Verantwortung für die Sicherheit an die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen
und -teilnehmer» abgeschoben werde. 27

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 erneut mit der Revision des
Strassenverkehrsgesetzes. Wie Kommissionssprecher Bregy (mitte, VS) ausführte, hatte
die KVF-NR im Juni 2022 zu den Artikeln, die den Rasertatbestand betreffen, einen
Rückkommensantrag gestellt, dem ihre Schwesterkommission zugestimmt hatte. Die
nationalrätliche Kommission schlug nun vor, beim Führerausweisentzug wieder zum
geltenden Recht zurückzukehren. Dies bedeute, dass bei einem Raserdelikt weiterhin
eine Mindestentzugsdauer von zwei Jahren vorgesehen wäre. Eine mildere Bestrafung
solle aber möglich sein, wenn die Strafe auch nach Artikel 90 – der die Länge der
Freiheitsstrafe betrifft – unterschritten werde. Bei ebendiesem Artikel 90 forderte die
KVF-NR ebenfalls zum geltenden Recht zurückzuschwenken, was einem Freiheitsentzug
von einem bis vier Jahren entspricht. Hierbei sollen Unterschreitungen der
Mindeststrafe möglich sein, wenn ein Strafmilderungsgrund nach Artikel 48 StGB – also
zum Beispiel achtenswerte Beweggründe oder schwere Drohung – besteht oder wenn
die betreffende Person bezüglich Verkehrsdelikten noch keinen Eintrag im Strafregister
hat. Man habe versucht, an den Regeln des geltenden Rechts festzuhalten und
gleichzeitig den Gerichten einen notwendigen Ermessensspielraum zu geben, hielt
Bregy fest.
In der Debatte stellte Jean-Luc Addor (svp, VS) die rhetorische Frage, ob es wichtiger
sei, ein Referendum durch eine «extremistische Organisation» («organisation
extrémiste») zu verhindern oder die Interessen der Verkehrsteilnehmenden zu
vertreten, die «Opfer der Auswüchse von Via sicura» («victimes des excès de Via
sicura») geworden seien. Er nahm damit Bezug auf die Stiftung Roadcross, die sich für
Opfer des Strassenverkehrs einsetzt und die für den Fall, dass die Strafen für Raser
gelockert werden sollten, mit dem Referendum gedroht hatte. Der Nationalrat nahm die
Vorschläge seiner Kommission schliesslich stillschweigend an. Damit wurden zwei
grosse Differenzen zum Ständerat geschaffen, kleinere Differenzen konnten jedoch
ausgeräumt werden. 28
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Die Forderung nach einer Vorschrift, wonach in der Werbung für Motorfahrzeuge
jeweils auch auf eine alternative Mobilitätsform aufmerksam gemacht werden muss,
wurde im Nationalrat im März 2023 klar versenkt. Mit 124 zu 60 Stimmen bei 6
Enthaltungen folgte die grosse Kammer damit dem Antrag seiner KVF-NR und lehnte die
parlamentarische Initiative von Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE) ab. Geschlossen
für die Initiative stimmten die Fraktionen der Grünen und der SP (bei 6 Enthaltungen),
alle anderen Fraktionen sprachen sich geschlossen dagegen aus.
Während Pasquier-Eichenberger und Florence Brenzikofer (gp, BL) die Bevölkerung mit
der Massnahme für die Themen Klimaschutz, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und
gesunder Lebensstil sensibilisieren wollten, erachtete etwa Kommissionssprecher
Matthias Bregy (mitte, VS) die Massnahme als «reine Symbolpolitik». Gregor Rutz (svp,
ZH) befand es zudem als stossend, dem Parlament eine «erzieherische Aufgabe» für die
Bevölkerung zuzuweisen. Der zweite Kommissionssprecher Olivier Feller (fdp, VD) fügte
an, dass die Initiative die Werbefreiheit und damit den ökonomischen
Freiheitsgedanken einschränke. Mit dem ablehnenden Entscheid des Nationalrats war
die Initiative erledigt. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2023
MARCO ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2023 räumte der Nationalrat die letzten Differenzen in der
Revision des Strassenverkehrsgesetzes aus und folgte dem Ständerat bei den
sogenannten Raserbestimmungen stillschweigend. Diese betrafen einerseits den
Führerausweisentzug und andererseits die Mindeststrafe. Der geltende
Führerausweisentzug von zwei Jahren durch die Behörden bei einem Raserdelikt darf
demnach nur dann unterschritten werden, wenn gleichzeitig auch die grundsätzliche
Mindeststrafe von einem Jahr Geld- oder Freiheitsstrafe durch die Gerichte aufgrund
von achtenswerten sowie entschuldbaren Beweggründen oder im Falle von
Ersttäterinnen oder -tätern reduziert wird. Als Ersttäterinnen oder -täter gelten dabei
Personen, welche innerhalb der zehn Jahre vor dem Delikt nicht wegen eines anderen
ähnlichen Vergehens im Strassenverkehr verurteilt worden sind. Wie
Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) im Rat erläuterte, könne dank der
Anpassung die übermässige Sanktionierung von schnell fahrenden Personen –
beispielsweise bei einer Fahrt ins Spital mit einer schwangeren Frau – durch die
Gerichte angemessen modifiziert werden. Die von der Interessenverbindung Roadcross
generell geforderte Mindeststrafe von einem Jahr werde damit aber nicht angetastet.
Die Stiftung liess in einer Medienmitteilung verlauten, dass dank dem
«verantwortungsvollen Entscheid» des Parlaments auf ein Referendum verzichtet
werde, was im Rat auch den neuen Verkehrsminister Albert Rösti freute. Roadcross
werde aber die Gerichte im Auge behalten und im Falle von «laschen Urteilen» mit
politischen Vorstössen reagieren, schrieb die Stiftung weiter.  

In der Schlussabstimmung in derselben Session nahm der Nationalrat das revidierte
Strassenverkehrsgesetz mit 163 zu 9 Stimmen bei 25 Enthaltungen an. Sämtliche
Gegenstimmen und der grösste Teil der Enthaltungen stammten dabei aus der Fraktion
der Grünen. Der Ständerat gab der Revision mit 39 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung
ebenfalls grünes Licht. 30
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Eisenbahn

Im August 2023 präsentierte der Bundesrat in einer Botschaft Stand und Änderungen
der Ausbauprogramme für die Bahninfrastruktur sowie einen ersten Überblick über
die Perspektive Bahn 2050. 

Zu den Eisenbahn-Ausbauschritten 2025 und 2035 informierte der Bundesrat – wie alle
vier Jahre vorgesehen – über den Stand der vier Programme NEAT, den Anschluss an
das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz (HGV-Anschluss), die Zukünftige
Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) und über den Vier-Meter-Korridor. Der HGV-
Anschluss konnte laut dem Bericht unter Einhaltung des Kreditrahmens abgeschlossen
werden. Das Projekt Vier-Meter-Korridor, in welchem die Infrastruktur des
Schienengüterverkehrs für Eisenbahnwagen mit einer Eckhöhe von vier Metern
ausgebaut wird, sowie das Projekt NEAT befänden sich kurz vor Fertigstellung. Der
entsprechende Kreditrahmen könne zum Abschluss voraussichtlich eingehalten bzw. im
Fall der NEAT sogar unterschritten werden. Die Umsetzung des Projekts ZEB verläuft
laut dem Bundesrat gemäss Planung, lediglich beim Ausbau des Bahnhofs Lausanne
werde eine Überschreitung des Zeitplans erwartet. Weil der Kreditrahmen für die ZEB
nicht ausgeschöpft werde, beantragte der Bundesrat eine Senkung des Kreditrahmens
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um CHF 590 Mio. auf insgesamt CHF 4.81 Mrd. 

Für die Eisenbahn-Ausbauschritte 2025 und 2035 beantragte der Bundesrat
Kreditanpassungen sowie Änderungen an bestehenden und geplanten Projekten. Für
den Ausbauschritt 2025 schlug der Bundesrat in seinem Beschlussentwurf eine
Projektanpassung vor. Laufende Arbeiten hätten gezeigt, dass die bisher vorgesehene
Entflechtung in Pratteln nicht im geplanten Masse notwendig sei. Neu sollte statt einer
Entflechtung eine Leistungssteigerung angestrebt werden. Den Verpflichtungskredit für
den Ausbauschritt 2025 wollte der Bundesrat um CHF 340 Mio. auf gesamthaft CHF
6.74 Mrd. anheben. Grund für diese Erhöhung seien verschiedene Änderungen und die
Prüfung zusätzlicher Ausbauvorhaben am Bahnhof Genf. Weiter erläuterte der
Bundesrat die Folgen des Verzichts der SBB auf die Doppelstockzüge mit
Wankkompensation (WAKO) im Fernverkehr. Die Nachteile der neuen Technologie, wie
beispielsweise ein höherer Unterhaltsbedarf oder weniger Fahrkomfort, überwiegen
laut der SBB die Vorteile des schnelleren Fahrens in Kurven. Die entsprechenden
Infrastrukturarbeiten für den Einsatz der neuen Technologie seien angehalten worden.
Der Bundesrat wollte aber weiterhin an den angestrebten Fahrzeiten auf der Strecke
Lausanne–Bern und auch auf der Strecke Winterthur-St. Gallen festhalten und stellte
entsprechende Ersatzmassnahmen für die Botschaft 2026 in Aussicht. Der Bundesrat
beantragte im Rahmen des Ausbauschritts 2025 zudem die Abschreibung eines
Postulats der KVF-SR zum Ausbau der internationalen Verbindung Zürich–München;
eine entsprechende Studie sei vorgelegt worden. 

Zum Ausbauschritt 2035 schlug der Bundesrat drei Anpassungen vor. Erstens sollte der
Lötschberg-Basistunnel nicht wie geplant einen Teilausbau, sondern einen Vollausbau
erhalten. Bei der Erfüllung eines Postulats Bregy (mitte, VS), das den Bundesrat zur
Prüfung eines Totalausbaus angehalten hatte, war der Bundesrat zum Schluss
gekommen, dass der Vollausbau die vorteilhaftere Lösung sei. Mit dem Totalausbau des
Tunnels könne eine ansonsten nötige, achtmonatige Totalsperrung des Tunnels und ein
möglicherweise ungünstiger Konflikt mit der Räumung des Munitionslagers Mitholz
vermieden werden. Zweitens gleiste der Bundesrat mit seiner Vorlage die Projektierung
des multifunktionalen Grimseltunnels auf. Eine Kommissionsmotion der KVF-SR hatte
die Aufnahme des Projekts in den ordentlichen Ausbauschritt gefordert. Gekoppelt mit
dem Ersatz einer Hochspannungsleitung über den Grimsel – welche ebenfalls in eine
Tunnelröhre verlegt wird –, sollte dadurch eine zusätzliche Tunnelröhre für eine
einspurige Bahnverbindung realisiert werden. Um eine Kapazitätssteigerung auf der
Strecke Lausanne-Genf zu erreichen, war bisher der Bau eines dritten Gleises zwischen
Allaman und Morges geplant gewesen. Der Bundesrat schlug dem Parlament dazu
drittens vor, anstelle des weiteren Gleises einen Tunnel auf der Strecke Morges-Perroy
in den Ausbauschritt aufzunehmen. Eine prospektive Studie zur Entwicklung der
Bahnstrecke Lausanne-Genf habe ergeben, dass langfristig vier Gleise auf der Strecke
Lausanne-Genf notwendig sein werden. Für diese Vision sei die Tunnellösung besser
geeignet als das dritte Gleis. Der Verpflichtungskredit für den Ausbauschritt 2035
wurde ebenfalls angepasst. Neben dem Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels, dem
multifunktionalen Grimseltunnel und dem Tunnel Morges-Perroy entstünden auch in
den Projekten Zimmerberg-Basistunnel II, dem Vierspurausbau Zürich–Winterthur
(Brüttenertunnel) sowie beim Bahnhof Stadelhofen und beim Bahnhof Olten
Mehrkosten. Zwar konnte laut Bundesrat der Grossteil der Mehrkosten innerhalb des
Programms kompensiert werden, aber dennoch sei eine Erhöhung des
Verpflichtungskredits um insgesamt CHF 2.855 Mrd. notwendig. Der in der Botschaft
beantragte Gesamtkredit beträgt damit neu CHF 15.745 Mrd. 

Bezüglich der Perspektive Bahn 2050 gab der Bundesrat eine erste Stossrichtung vor.
Diese neue Langfriststrategie sollte die bisherige «Langfristperspektive Bahn» ablösen.
Für die neue Strategie wurden zur effizienteren Weiterentwicklung des
Schienenverkehrs Ziele in den Bereichen Raumplanung, Umwelt, Energie sowie was die
Multimodalität, technologische Entwicklungen und das Angebot im Personen- und im
Güterverkehr betrifft, formuliert. Im Personenverkehr etwa sollte der Fokus in Zukunft
auf den kurzen und mittleren Distanzen liegen, da der Bundesrat in diesem Bereich das
grösste Verlagerungspotenzial ausgemacht hatte. Die langen Distanzen sollten in den
Bereichen gefördert werden, in welchen «die Bahn gegenüber dem Strassen- und
Flugverkehr noch nicht wettbewerbsfähig, aber stärkenorientiert einsetzbar» sei. Im
Schienengüterverkehr sollte das Augenmerk auf Umschlagplattformen und City-
Logistik-Anlagen liegen. Generell sprach sich der Bundesrat dafür aus, in erster Linie
die Nutzung der bestehenden Infrastruktur zu verbessern, anstatt neue
Ausbauvorhaben umzusetzen. Die Strategie werde jedoch noch räumlich konkretisiert
und dem Parlament im Rahmen der Botschaft nur zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der
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Bundesrat sah mit diesem ersten Entwurf der neuen Strategie Bahn 2050 das Anliegen
eines Postulats der KVF-SR erfüllt, da mit der neuen Langfristperspektive nun ein
«Masterplan» für die Entwicklung und die zukünftige Schwerpunktsetzung im
Schienenverkehr vorliege. 

In der Vernehmlassung zur Botschaft, die zwischen Juni und Oktober 2022
durchgeführt worden war, waren 177 Stellungnahmen eingegangen. Die beantragten
Änderungen am Ausbauschritt 2035 wurden gemäss dem bundesrätlichen
Ergebnisbericht von einer Mehrheit der Vernehmlassungsteilehmenden unterstützt.
Unter den positiven Stimmen fanden sich 16 Kantone, die Mitte, die Grünen, die SP, die
GLP, economiesuisse, der SGV, InclusionHandicap, der TCS, der VCS sowie auch die SBB
und verschiedene regionale Bahnunternehmen. Die SVP und die restlichen Kantone –
vorwiegend aus der Ostschweiz – lehnten die Anpassungen am Ausbauschritt 2035
sowie am zugehörigen Verpflichtungskredit grundsätzlich ab. Die SVP sprach sich
insbesondere gegen die Erhöhung des Kreditrahmens aus; die Mittel sollten «innerhalb
des verfügbaren Budgets umverteilt werden». Die Ostschweizer Kantone kritisierten,
dass ihrer Region gesamthaft deutlich weniger Mittel zugesprochen würden als
einzelnen Ausbauprojekten in anderen Regionen. Die FDP bezog zu den Anpassungen
am Ausbauschritt 2035 keine Stellung. 
Die Änderungen am Ausbauschritt 2025 wurden laut dem Bundesrat ebenfalls von
mehr als der Hälfte der Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt, darunter auch 18
Kantone. Einige gewichtige Akteure wie die Grünen, die SP, die SVP, der VCS und acht
Kantone lehnten den Ausbauschritt 2025 teilweise bzw. als Ganzes ab. SP und Grüne
forderten etwa die Beibehaltung der Entflechtung Pratteln, da damit der Ausbau der S-
Bahn Rheinfelden vorläufig nicht umgesetzt werde. Die ablehnenden Kantone forderten
die Aufnahme oder Anpassung von Projekten, welche für ihr Kantonsgebiet zentrale
Zugverbindungen betrafen. Die SVP begründete ihre Ablehnung der Anpassungen am
Ausbauschritt 2025 nicht weiter. Mitte und FDP verzichteten grundsätzlich auf eine
Stellungnahme zum Ausbauschritt 2025 und zum entsprechenden Verpflichtungskredit.

Die Senkung des Gesamtkredits für die ZEB wurde in der Vernehmlassung gespalten
aufgenommen. GLP und Mitte sowie die Hälfte der Kantone unterstützten die
Kreditanpassung, Grüne, SP, SVP und die andere Hälfte der Kantone lehnten sie
hingegen ab. Zehn Kantone, die Grünen und die SP forderten hier, dass die
beschlossenen Massnahmen durch die Reduktion des Kredits nicht gefährdet werden
dürfen. Die SVP verlangte auf der anderen Seite, dass der Kreditüberschuss
vollumfänglich dem Schuldenabbau des Staatshaushalts zugute komme. 
Die Strategie Bahn 2050 wurde zwar mehrheitlich gutgeheissen, aber etwa der Fokus
der Strategie auf die «Verkehrsverlagerung» von FDP, SVP, economiesuisse, SGV und
TCS abgelehnt. Die Vision und die Zielsetzungen der Strategie fanden hingegen
überwiegend Unterstützung. Nur einzelne Vernehmlassungsteilnehmende wie die SVP,
CargoSuisse, der SSV oder der SGV sprachen sich dagegen aus. Sie kritisierten
beispielsweise einen mangelnden Einbezug der Wirtschaftlichkeit. Der Fokus der
Strategie auf die kurzen und mittleren Distanzen fand mehrheitlich Zuspruch. Kritik
daran äusserten jedoch die Mitte, die SP und einige Kantone, die forderten, dass auch
die langen Distanzen mehr in die Strategie einbezogen werden sollen. Neben der
Förderung des nationalen Fernverkehrs sollte dadurch die Anbindung an den
internationalen Fernverkehr ausgebaut werden sowie die Konkurrenzfähigkeit des
Schienenverkehrs mit dem Flugverkehr erhöht werden.
Der Bundesrat beschloss aufgrund der Vernehmlassungsantworten, im Grundsatz an
seiner Botschaft festzuhalten. Nicht äussern konnten sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden zum Tunnel zwischen Morges und Perroy sowie zum
multifunktionalen Grimseltunnel. Studien zur Machbarkeit und Planung der beiden
Projekte waren zum Zeitpunkt der Vernehmlassung noch nicht abgeschlossen gewesen.
Aufgrund der Resultate der in der Zwischenzeit abgeschlossenen Vorstudien sowie
etlicher Stimmen, die in der Vernehmlassung die Aufnahme des Grimseltunnels
gefordert hatten, wurden die beiden Projekte nach der Vernehmlassung dem
bundesrätlichen Entwurf angefügt. Weiter gab der Bundesrat Studien für die
Kompensation des Wegfalls der WAKO-Technologie in Auftrag. GLP, Grüne, SP, 14
Kantone sowie unter auch die SBB hatten in der Vernehmlassung gefordert, dass
kompensierende Massnahmen zum Einhalten des angestrebten Angebotsziel bezüglich
Fahrplan und Fahrzeiten ergriffen werden. 

Verschiedene Medien zeigten sich in ihrer Berichterstattung erstaunt bis erfreut über
die Bahn-Ausbaupläne von Bundesrat Albert Rösti. Der «roi du pétrole» und
«Autolobbyist» habe sich nun doch als «Bahnfan» gezeigt, befanden die Aargauer
Zeitung und 24heures. Besonders erfreute Stimmen fanden sich in den Westschweizer
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Medien, welche die Aufnahme des Tunnels Morges-Perroy und die zusätzlichen Mittel
für den Ausbau des Bahnhofs Genf begrüssten. Die Tribune de Genève und 24heures
sprachen vom «Jackpot» für die Genferseeregion. Kritische Stimmen wurden aus dem
Tessin laut. Der Corriere del Ticino schätzte die Strategie des Bundesrat als
inakzeptabel ein. Das Projekt AlpTransit werde in der Strategie Bahn 2050 unzureichend
aufgenommen, obwohl das Parlament sich zuvor für die Förderung des
«Verkehrskreuzes Schweiz» ausgesprochen habe. Auch umwelt- und
sicherheitstechnische Anliegen sowie der Wunsch des Kantons Tessin, die Strecke
Mailand-Chiasso weiter auszubauen, seien nicht in die bundesrätliche Botschaft
aufgenommen worden. 31

In der Wintersession 2023 beriet die grosse Kammer als Erstrat die Botschaft für eine
Zusatzfinanzierung der strassenseitigen Autoverlade-Infrastruktur inklusive einer
Anpassung im Finanzierungsmodell des Autoverlads. Für die KVF-NR erläuterte Michael
Töngi (gp, LU), dass sich die Kommissionsmehrheit vorbehaltlos hinter den
bundesrätlichen Entwurf gestellt habe. Drei Aspekte hatten laut Töngi aber Anlass zur
Debatte gegeben: der Systemwechsel in der Finanzierung des Rollmaterials, die Frage
nach der Beteiligung des Bundes an der Finanzierung des Autoverlads am Simplon und
diejenige der Höhe des Zusatzkredits. 

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, lagen dem Nationalrat
zur Frage der Finanzierung des Autoverlads sowie, damit verbunden, zur Frage der
Höhe des Zusatzkredites zwei Minderheitsanträge vor. Die Minderheit I Bregy (mitte, VS)
forderte, dass der Autoverlad am Simplon ebenfalls in die Botschaft aufgenommen und
der Zusatzkredit entsprechend um CHF 6 Mio. erhöht wird. Die Kommissionsmehrheit
hatte sich mit 12 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen gegen diesen Antrag ausgesprochen,
da der Simplonpass ganzjährig befahrbar sei und die Alternativroute via Autoverlad
somit keine klare Erschliessungsfunktion von nationaler Bedeutung habe. Die
Minderheit II Candinas (mitte, GR) forderte, dass der Zusatzkredit einerseits um den
Autoverlad am Simplon und andererseits um CHF 12 Mio. für die bereits einbezogenen
Verlade erhöht wird. Im Rahmen der Kommissionsanhörung seien von den beiden
Autoverladen Lötschberg und Furka zusätzliche Kosten in der Höhe von CHF 4 bzw. 8
Mio. geltend gemacht worden. Diesem Mehraufwand wollte der Minderheitsantrag
Candinas Rechnung tragen. Diverse Stimmen meldeten im Parlament ihr Erstaunen über
den erst nachträglich angemeldeten Mehrbedarf sowie die unpräzise Einschätzung der
notwendigen Mittel durch die Verwaltung an. Auch Bundesrat Albert Rösti lehnte den
Minderheitsantrag Candinas ab, da das BAV zum aktuellen Zeitpunkt keine
Plausibilisierung des Mehraufwands vornehmen könne, die Bundesfinanzen knapp seien
und der Zusatzkredit auch zu einem späteren Zeitpunkt noch erweitert werden könne.
In der ersten Abstimmung standen sich die Kommissionsmehrheit und die Minderheit
Bregy gegenüber, wobei sich der Nationalrat mit 101 zu 87 Stimmen bei 3 Enthaltungen
hinter den Minderheitsantrag stellte. Gegen die Minderheit Bregy stellten sich die
Fraktionen der FDP, GLP und SVP jeweils grossmehrheitlich. Das Anliegen der weiter
gehenden Minderheit Candinas unterlag in der Folge mit 123 zu 65 Stimmen bei 2
Enthaltungen gegen die Minderheit Bregy, wobei die Minderheit Candinas fast
ausschliesslich bei den geschlossen auftretenden Fraktionen der SP und der Mitte
Unterstützung fand. 

In allen anderen Punkten folgte der Nationalrat den Anträgen der KVF-NR bzw. dem
bundesrätlichen Vorschlag. Um den Anliegen der Unternehmen Rechnung zu tragen,
deren Rollmaterial fortan nicht mehr durch den Bund finanziert werden soll – ein
Umstand, der in der Kommission ebenfalls zu Diskussionen geführt hatte – hatte die
KVF-NR im Vorfeld eine Kommissionsinitiative eingereicht. Die Kommissionsinitiative
fordert die Einführung einer Solidarbürgschaft des Bundes zugunsten des Autoverlads
analog zu jener im regionalen Personenverkehr. 

Nach Annahme der Ausgabenbremse (mit 114 zu 75 Stimmen bei 2 Enthaltungen) sprach
sich der Nationalratin in der Gesamtabstimmung mit 189 zu 1 Stimmen bei einer
Enthaltung für die Annahme des Entwurfes aus. Somit ging das Geschäft mit einer
Anpassung – der Aufnahme des Autoverlads am Simplon – an den Ständerat. 32
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Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Die grosse Kammer beugte sich in der Wintersession 2021 als Erstrat über die Vorlage
zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes. Die Rednerinnen und Redner
betonten in der Debatte über das Eintreten, welches von keiner Fraktion bestritten
wurde, die Relevanz des öffentlichen Verkehrs für die Mobilität der Schweizer
Bevölkerung. Es gebe jedoch einen Reformbedarf bei gewissen Punkten des Systems;
dieses solle daher durch vereinfachte Verfahren, mehr Transparenz, eine höhere
Effizienz und eine Stärkung des Service public verbessert werden, erläuterte
Kommissionssprecherin Pasquier-Eichenberger (gp, GE).
In der Detailberatung gaben vor allem zwei Punkte zu reden. Einer betraf die Umsetzung
von vier gleichlautenden parlamentarischen Initiativen, die vergünstigte ÖV-Tageskarten
für Schulklassen gefordert hatten. Die Mehrheit der KVF-NR hatte das Gesetz in
Umsetzung dieser Initiativen mit einem entsprechenden Passus ergänzt. Zu diesem
Mehrheitsantrag der Kommission gesellten sich noch zwei Minderheitsanträge. Der
erste Minderheitsantrag Bregy (mitte, VS) verlangte, dass der Bundesrat einen
Maximaltarif für diese Tageskarten definieren kann und der Bund die Mindereinnahmen,
die den Transportunternehmen durch die Vergünstigung der Tageskarten entstehen,
ausgleicht. Der zweite Minderheitsantrag Wasserfallen (fdp, BE) hingegen wollte den
ganzen Passus zu den Tageskarten streichen, da er eine «Marktverzerrung zugunsten
des bestellten öffentlichen Verkehrs» befürchtete, welche privatwirtschaftliche
Unternehmen diskriminiere. Der Nationalrat entschied sich von den drei Anträgen für
den Minderheitsantrag Bregy. 
Der zweite grössere Diskussionspunkt betraf eine von der Mehrheit der Kommission
eingebrachte Regelung zum Kartellrecht bei der Vertriebsinfrastruktur im Bereich des
öffentlichen Verkehrs – genannt Nova. Diese wird für den Vertrieb von Angeboten des
öffentlichen Verkehrs verwendet. Die Kommissionsmehrheit beantragte, dass das
Kartellrecht hier keine Anwendung finden solle, weil «der Vertrieb und die
Tarifgestaltung im öffentlichen Verkehr schon genügend reguliert seien», wie Kurt Fluri
(fdp, SO) für die Mehrheit erläuterte. Eine Minderheit Wasserfallen hingegen wies
darauf hin, dass auch private Unternehmen diese Plattform nutzten, weshalb es
opportun sei, diese Infrastruktur dem Kartellrecht zu unterstellen. Der
Minderheitsantrag Wasserfallen wurde auch von Verkehrsministerin Sommaruga
unterstützt, er fand jedoch im Nationalrat keine Mehrheit.
Im Übrigen folgte die grosse Kammer den Vorschlägen ihrer vorberatenden Kommission
und blieb damit im Wesentlichen auf der Linie des Bundesrats.
In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat der Vorlage mit 135 zu 53 Stimmen
zu. Die ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-
Fraktion, welche einige Minderheitsanträge mitunterstützt oder gar initiiert hatte und
sich mit diesen meist nicht hatte durchsetzen können. 33
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Bei der Frage, ob Kantone und Gemeinden die Benützung der öffentlichen
Verkehrsmittel gratis ausgestalten können sollen, zeigte sich im Nationalrat in der
Frühjahrssession 2023 ein klarer Links-Rechts-Graben. Mit 126 zu 61 Stimmen bei 9
Enthaltungen unterlagen die Fraktionen der SP, der Grünen sowie ein Mitglied der
Mitte-Fraktion beim Antrag, der parlamentarischen Initiative Prezioso Batou (egsols, GE)
Folge zu geben, den anderen Fraktionen deutlich. Die Grünen-Nationalrätin Florence
Brenzikofer (gp, BL) erklärte im Rat als Minderheitsvertreterin, dass es bei der
verlangten Anpassung der Bundesverfassung nicht darum gehe, den ÖV flächendeckend
kostenlos auszugestalten: Der Initiative sei vielmehr aus «staatspolitischen Gründen»
Folge zu geben, damit Gemeinden und Kantone die Möglichkeit erhielten, «aus
ökologischen oder aus gesellschaftspolitischen Gründen die Einführung von
kostenfreien öffentlichen Verkehrsmitteln zu diskutieren und darüber zu entscheiden».
Sie verwies damit auf eine im Jahr 2014 im Zuge des direkten Gegenentwurfs zur Fabi-
Initiative eingeführte Bestimmung in der Bundesverfassung, welche eine angemessene
Kostendeckung des öffentlichen Verkehrs durch die ÖV-Benutzenden verlangt. In der
Folge sei es in diversen Fällen zu juristischen Auslegungsschwierigkeiten über die
Vereinbarkeit mit den übergeordneten Bestimmungen gekommen, wenn Städte oder
Kantone über die Einführung von kostenlosem ÖV diskutiert hätten.
Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) warnte vor einem Paradigmenwechsel
und betonte, wie wichtig es sei, dass ÖV-Teilnehmende einen Kostenbeitrag leisteten.
Die Annahme der Initiative führe zu höheren Kosten, zu weniger Anreizen für
Investitionen, zu einer unangemessenen Giesskannenverbilligung und es gebe auch
keinen staatspolitischen Grund für eine Änderung, da wohl kein Kanton dazu bereit
wäre, die Kosten vollumfänglich zu tragen. Ins gleiche Horn blies auch
Kommissionssprecher Olivier Feller (fdp, VD), der es als «Illusion» bezeichnete, den ÖV
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als kostenlos zu betrachten. Die Initiative war mit der Ablehnung im Nationalrat
erledigt. 34

Nach dem Ständerat gab der Nationalrat in der Sondersession 2023 einer Motion Maret
(mitte, VS) für eine stärkere Koordination und Förderung des öffentlichen
touristischen Verkehrs mit 96 zu 84 Stimmen bei 4 Enthaltungen ebenfalls grünes
Licht. Während eine Mehrheit der KVF-NR mit 12 zu 7 Stimmen bei 5 Enthaltungen und
die SVP-Fraktion eine Annahme verhindern wollten, beantragte eine Minderheit Bregy
(mitte, VS) erfolgreich, dem Ständerat zu folgen und die Motion an den Bundesrat zu
überweisen. 
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) erklärte im Rat, dass eine Mehrheit der
vorberatenden Kommission das von der Motion geforderte Mandat zur Koordination
und Förderung des öffentlichen Verkehrs für den Tourismusbereich für verfrüht halte
und die laufenden Arbeiten zu den Postulaten Dittli (fdp, UR; Po. 21.4452) und Clivaz
(gp, VS: Po. 20.3328) abwarten wollte. Im Rahmen dieser Postulate sollte einerseits
geklärt werden, was unter touristischem Freizeitverkehr zu verstehen sei, und
andererseits eruiert werden, wie der öffentliche touristische Verkehr gefördert werden
könnte. Für den Bundesrat und die Kommissionsmehrheit sei zudem unklar, ob die
Motion die Schaffung eines neuen Gremiums verlange oder nicht. Die SVP-Fraktion
beantragte «[a]ngesichts der angespannten finanziellen Lage des Bundes» ebenfalls die
Ablehnung. 
Minderheitssprecher Bregy glaubte, in der Haltung der Kommissionsmehrheit keine
Ablehnung per se zu erkennen – der Bedarf werde von Kurt Fluri in «keiner Art und
Weise» bestritten. Dieser verlange vielmehr, dass im Rahmen der beiden
angesprochenen Postulate «Hintergrundinformationen» gesammelt werden. Bregy
konnte in der Folge eine Mehrheit des Rates davon überzeugen, die Motion
anzunehmen, da diese keine Definition für die konkrete Umsetzung mache. Der
Bundesrat könne die Koordination also mit der Schaffung eines Gremiums, eines
Projekts oder einer anderen geeigneten Form umsetzen, so der Mitte-Nationalrat.
Nachdem sich einige Nationalrätinnen und Nationalräte bei der Stimmabgabe
fälschlicherweise für eine Ablehnung ausgesprochen hatten und ein Ordnungsantrag
von Aline Trede (gp, BE) auf eine Wiederholung der Abstimmung gutgeheissen worden
war, überwies der Nationalrat die Motion an den Bundesrat. Für die Annahme votierten
dabei die geschlossenen Fraktionen der Mitte und der Grünen, beinahe alle Mitglieder
der SP-Fraktion und wenige Mitglieder der SVP-  und der FDP.Liberale-Fraktion. 35
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Mittels einer parlamentarischen Initiative wollte Nationalrat Michael Töngi (gp, LU)
erreichen, dass bei Gebäudesanierungen der Anteil der Sanierungskosten, der als
wertvermehrende Investition gilt und auf den Mietzins überwälzt werden kann,
gesenkt wird. Heute dürfen bei umfassenden Sanierungen 50 bis 70 Prozent der Kosten
als wertvermehrende Investitionen überwälzt werden. Laut Töngi habe nun aber eine
Studie der Hochschule Luzern gezeigt, dass der Anteil der wertvermehrenden
Investitionen tatsächlich zwischen 34 und 58 Prozent liege. Der Anteil an
werterhaltenden Investitionen seien demnach höher als gedacht. Deshalb müsse der
maximale Überwälzungssatz gesenkt werden. Dies sei nicht zum Nachteil der
Vermieterseite, so Töngi. Falls der Anteil der wertvermehrenden Investitionen höher als
der maximale Überwälzungssatz sei, könnten Vermietende nämlich anstatt des
pauschalen Überwälzungssatzes die Kosten im Einzelnachweis belegen und einen
höheren Anteil überwälzen.

Eine Mehrheit der RK-NR zeigte sich von Töngis Argumenten nicht überzeugt. Wie
Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) in der Wintersession 2022 im
Nationalrat erklärte, sei die Mehrheit der Kommission der Meinung, dass die
parlamentarische Initiative wichtige Anreize für Gebäudesanierungen abbaue. Unter
Berücksichtigung der generell überalteten Gebäude in der Schweiz müssten nämlich
eher mehr Gebäudesanierungen vorgenommen werden – auch damit die Schweiz ihre
Klimaziele erreichen könne. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner RK und stimmte
mit 121 zu 68 Stimmen (bei 1 Enthaltung) dafür, der Initiative keine Folge zu geben. Einzig
die Fraktionen der Grünen und der SP stimmten für die Initiative. 36
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Anfang März 2023 beriet der Nationalrat eine Vorlage, welche seine RK-NR aus einer
parlamentarischen Initiative Hans Egloff (svp, ZH) betreffend die «Vermeidung
missbräuchlicher Untermiete» ausgearbeitet hatte. Der Entwurf sah vor, dass für ein
neues Untermietverhältnis künftig die schriftliche Zustimmung der Vermieterin oder
des Verpächters erforderlich sein soll. Wenn dabei die Voraussetzungen nicht erfüllt
werden, soll der Vermieterin oder dem Verpächter ein ausserordentliches
Kündigungsrecht zustehen. Ausserdem soll die Vermieterschaft neu ein
Untermietverhältnis ablehnen können dürfen, wenn dieses für eine Dauer von mehr als
zwei Jahren vorgesehen ist. Die Vorlage wurde insbesondere von Mitgliedern der
Fraktionen der SP und der Grünen bekämpft. Es gäbe keinen gesetzlichen
Handlungsbedarf in dem Bereich, so etwa Florence Brenzikofer (gp, BL). Sie sah in der
Vorlage einen Versuch, den «ohnehin schwachen Kündigungsschutz in der Schweiz
weiter [abzubauen]». Insbesondere sei es unverhältnismässig, dass eine
ausserordentliche Kündigungsfrist zur Anwendung kommen könnte, bei
Untermietverhältnissen, die etwa wegen Formfehlern nicht den gesetzlichen Kriterien
entsprechen. Baptiste Hurni (sp, NE) und Raphael Mahaim (gp, VD) äusserten sich
ähnlich. Sie sahen aktuell nur ein Problem mit den Untermietverhältnissen in der
Schweiz, nämlich im Zusammenhang mit Plattformen wie Airbnb. Doch dann sollten
besser die Plattformen direkt reguliert werden, anstatt die Gesamtheit der
Untermietverhältnisse zu attackieren, so Mahaim. Anders als bei der unmittelbar
danach beratenen Vorlage betreffend die Kündigung bei Eigenbedarf äusserte sich bei
dieser Vorlage auch die GLP klar kritisch. Beat Flach (glp, AG) bezeichnete den Entwurf
als einen «bürokratischen Blockadeartikel, angereichert mit zusätzlichen Hürden und
Folgen für die Mieterinnen und Mieter». Auch Flach sah keinen Handlungsbedarf. Die
geltenden Regeln funktionierten und es sei deshalb unnötig und «unliberal», weitere
Bürokratie aufzubauen. Für die Vorlage plädierten die Fraktionen der SVP, FDP und
Mitte. Pirmin Schwander (svp, SZ) sagte, mit der Revision werde eine Unklarheit
behoben, darüber wie lange eine vorübergehende Abwesenheit und ein
Untermietverhältnis dauern kann. Das sei gerade auch in der aktuell herrschenden
Wohnungsnot wichtig, da Wohnungen, welche durch Untermiete blockiert seien, damit
frei würden. Christian Lüscher (fdp, GE) vertrat die Position der freisinnigen Fraktion,
welche aus ähnlichen Gründen wie Schwander und die SVP die Vorlage unterstützte.
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) sprach sich für die Mitte-Fraktion ebenfalls für die
Vorlage aus. Die Untervermietung würde mit der Änderung gestärkt und die
Vermieterinnen und Vermieter geschützt. Es sei normal, dass es bei Verstössen gegen
Regelungen auch Sanktionen geben sollte, konterte er die Kritik unter anderem von
Florence Brenzikofer betreffend die ausserordentlichen Kündigungsfristen. Er liess
auch das Argument betreffend mehr Bürokratie nicht gelten. Mietverträge seien
grundsätzlich schriftlich, weshalb es kein zusätzlicher Aufwand sei, diese Frage in dem
Rahmen ebenfalls noch zu regeln. Bundesrat Guy Parmelin zeigte sich damit nicht
einverstanden. Im Namen des Bundesrates empfahl er dem Nationalrat, nicht auf die
Vorlage einzutreten, da die aktuellen Regelungen ausreichten, um Vermieterinnen und
Vermieter vor missbräuchlichen Untermietverhältnissen zu schützen. Auch er war der
Meinung, dass die Vorlage zu einem grösseren Bürokratieaufwand und zu
Rechtsunsicherheit führen würde. Letzteres weil der Entwurf eine nicht abschliessende
Liste an Gründen aufführte, wegen welchen der Vermieter oder die Vermieterin ein
Untermietverhältnis ablehnen kann. Schliesslich sei auch die Dauer von zwei Jahren,
worüber hinaus es laut dem Entwurf der Vermieterschaft freistehen soll, die
Untermiete abzulehnen, zu kurz – insbesondere im Kontext von Untermietverhältnissen
von Geschäftsräumen. Entgegen dem Antrag des Bundesrates stimmte die Mehrheit des
Nationalrates jedoch für Eintreten auf die Vorlage (110 zu 82 Stimmen, bei 1 Enthaltung).
Alle Fraktionen stimmten geschlossen: diejenigen der Mitte, FDP und SVP für Eintreten,
diejenigen der SP, Grünen und GLP dagegen. In der Detailberatung befand der
Nationalrat anschliessend über mehrere Minderheitsanträge, welche aus linker Sicht
zum Ziel hatten, die Regelungen und damit die negativen Folgen abzuschwächen. Sie
wurden jedoch allesamt mit dem ungefähr gleichen Stimmenverhältnis abgelehnt. So
schritt die grosse Kammer zur Gesamtabstimmung, wo die Vorlage mit 108 zu 83
Stimmen (1 Enthaltung) angenommen wurde. 37
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Raumplanung

Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) reichte im Dezember 2020 eine
parlamentarische Initiative ein, mit der er forderte, dass Sachpläne, die wichtigsten
Planungsinstrumente des Bundes im Bereich der Raum- und lnfrastrukturentwicklung,
dem Parlament zwingend vorgelegt werden sollen. Bregy störte sich daran, dass die
Sachpläne «einschneidende, behördenverbindliche Vorgaben» für die Verwaltung, die
Gemeinden und die Kantone darstellen würden, ohne dass diese eine parlamentarische
Debatte durchliefen. Als Beispiel nannte der Initiant den Sachplan Verkehr, der im
Herbst 2020 in Anhörung gegeben worden war und den Kantonen und Gemeinden laut
Bregy viele neue Auflagen mache. So sollten etwa der öffentliche Verkehr und der
Langsamverkehr durch einen Abbau von Parkplätzen für Arbeit, Freizeit und Einkauf
gefördert und der Individualverkehr, wo immer möglich, durch Fuss- und
Fahrradverkehr ersetzt werden, so Bregy. Die vorberatende UREK-NR beantragte ihrem
Rat mit 14 zu 11 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Die Mehrheit der
Kommission war der Meinung, dass die Initiative nicht nötig sei, da die Ausarbeitung von
Sachplänen bereits ein umfassendes Vernehmlassungsverfahren beinhalte, bei dem die
Kantone, die Gemeinden und die Bevölkerung konsultiert werden. Auch das
Bundesparlament spiele eine Rolle, da es die Anhörung der Kantone sicherstelle.
Ausserdem könnten parlamentarische Kommissionen einen Sachplan traktandieren und
diesen mit der Verwaltung besprechen. Die geltenden Bestimmungen seien genügend
wirksam und eine Annahme der Initiative verlangsame nur den Ausarbeitungsprozess
des Sachpläne. 

Der Nationalrat beugte sich in seiner Frühjahrssession 2022 über die Initiative. Initiant
Bregy weibelte persönlich für sein Anliegen und lancierte dabei einen
demokratiepolitischen Appell an den Rat. Mit den Sachplänen mache der Bund Politik,
anstatt nur politische Entscheide umzusetzen. Solange aber mit Sachplänen Politik
gemacht werde, solle das Parlament darüber debattieren können, so Bregy.
Parteikollege Nicolo Paganini (mitte, SG) sprach von einer «schleichenden
Kompetenzverschiebung vom Parlament hin zu Bundesrat und Verwaltung im Bereich
der raumwirksamen Politikbereiche», welche es zu verhindern gelte.
Kommissionssprecher Matthias Samuel Jauslin (fdp, AG) räumte zwar ein, dass «bei
einigen Sachplänen tatsächlich der Eindruck entstehen [kann], dass sich der Bundesrat
nicht an den Grundsätzen des Gesetzgebers orientiert». Doch wenn Sachpläne
zwingend dem Parlament vorgelegt werden müssten, sei dies ebenfalls staatspolitisch
heikel, da fragwürdig sei, ob damit die Gewaltentrennung respektiert würde. In
Anbetracht dessen, dass allein der Flughafen Zürich ein bis zwei Sachplananpassungen
pro Jahr vornehme, hätte eine Annahme der Initiative ausserdem «enormen Einfluss»
auf die Prozessdauer. Trotz dieser Einwände stimmte eine Mehrheit des Nationalrates
mit 94 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) dafür, der Initiative Folge zu geben. Neben
der Folgegeben geschlossen befürwortenden SVP-Fraktion sprachen sich auch die
Fraktionen der FDP und der Mitte mehrheitlich für die Initiative aus. 38
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Auf Antrag der UREK-NR beschloss der Nationalrat in seiner Wintersession 2022, die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Bregy (mitte, VS) betreffend eine
Einschränkung des Verbandsbeschwerderecht im Natur- und Heimatschutzgesetz um
zwei Jahre bis zur Wintersession 2024 zu verlängern. Die Kommission hatte den Antrag
damit begründet, dass die Arbeiten zu einem Gesetzesentwurf noch im Gange seien.
Der Entwurf soll unter anderem festlegen, bis zu welcher Gebäudegrösse das
Verbandsbeschwerderecht eingeschränkt werden soll und welche Ausnahmen bei der
Neuregelung vorzusehen sind. 39
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

In der Sommersession 2023 befasste sich der Nationalrat mit der Volksinitiative «Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die beiden Sprechenden der RK-NR,
Patricia von Falkenstein (ldp, BS) und Baptiste Hurni (sp, NE), führten dabei aus, wieso
sich die Kommissionsmehrheit für die Zustimmung zum bundesrätlichen Entwurf –
sprich für die Ablehnung der Initiative – aussprach. So sei die körperliche und geistige
Unversehrtheit insbesondere bereits im geltenden Grundrecht verankert, während die
Volksinitiative respektive deren Umsetzung mit einer grossen Rechtsunsicherheit
einhergehe, da das Volksbegehren über «erhebliche materielle und rechtliche Mängel»
verfüge. Zudem würde die Initiative generell das Gewaltmonopol des Staates aushöhlen,
etwa in den Bereichen Polizei und Asylwesen, wo es oft zu Einwirkungen auf den
menschlichen Körper komme. Eine Reihe von Sprechenden aus der SVP-Fraktion
widersprach dieser Einschätzung. Pirmin Schwander (svp, SZ) etwa war der Ansicht,
dass während der Covid-19-Pandemie ersichtlich geworden sei, dass die bestehende
Gesetzeslage nicht ausreiche, um die körperliche und geistige Unversehrtheit zu
schützen. Der mangelhaften Formulierung der Initiative wollte Schwander mittels
zweier Minderheitsanträge auf Rückweisung an die Kommission zur Ausarbeitung eines
indirekten Gegenvorschlags (Minderheit I) respektive eines direkten Gegenentwurfs
(Minderheit II), welche konkret Impfungen und biomedizinische Verfahren zum Inhalt
hätten, begegnen. Eine Minderheit Addor (svp, VS) beabsichtigte, die Selbstbestimmung
betreffend Impfungen und anderen medizinischen Biotechnologien durch einen bereits
von der Minderheit verfassten direkten Gegenentwurf zu gewährleisten, wobei soziale,
berufliche und auch andere Diskriminierung verboten werden sollte. Lukas Reimann
(svp, SG) schliesslich beantragte in einem weiteren Minderheitsantrag, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen, falls ein Gegenentwurf abgelehnt würde. Er persönlich halte
zwar eine Impfung für vernünftig, es könne aber nicht sein, dass der Staat vorgebe,
«was vernünftig ist und was nicht vernünftig ist». 
Mit dieser Meinung blieben die Mitglieder der SVP-Fraktion allerdings alleine.
Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien konnten weder der Initiative noch
den Minderheitsanträgen viel abgewinnen. Die Sprechenden der anderen Fraktionen
verwiesen unter anderem ebenfalls auf die Probleme mit dem Gewaltmonopol – gemäss
Nicolas Walder (gp, GE) könnten nach Annahme der Volksinitiative etwa Serienmörder
nicht mehr festgenommen werden und Beat Flach (glp, AG) hob hervor, dass durch die
Initiative das individuelle Interesse in jedem Fall stärker gewichtet würde als das
Interesse der Gesamtgesellschaft, zu der auch schwache und vulnerable Personen
zählten. Philipp Bregy (mitte, VS), der sich gegen den Gegenvorschlag von Addor
aussprach, argumentierte, dass es keiner besseren Formulierung bedürfe, weil die vom
Volksbegehren geforderte Regelung nicht benötigt werde. 
Was sich bereits während der offenen Debatte abzeichnete, bestätigte sich nach dem
obligatorischen Eintreten in den Abstimmungen: Mit 137 zu 39 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) wurde die erste Minderheit Schwander, die sich zuvor gegen die zweite
Minderheit Schwander durchgesetzt hatte, verworfen. Auch der von Addor
eingebrachte bereits formulierte Gegenentwurf war chancenlos (40 zu 138 Stimmen bei
5 Enthaltungen). Zum Schluss sprach sich die grosse Kammer mit 140 zu 35 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) deutlich gegen die Volksinitiative aus. Dabei stammten sämtliche
Stimmen, welche das Volksbegehren unterstützten, sowie alle Enthaltungen aus den
Reihen der SVP-Fraktion. Abgesehen von einer Enthaltung aus der FDP-Fraktion bei der
Abstimmung zur ersten Minderheit Schwander entspricht dieses Abstimmungsverhalten
auch denjenigen bei den anderen beiden Abstimmungen. 40
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Auf Antrag des Bundesrates oder eines Viertels der Mitglieder des Nationalrats – sowie
seit 2000 auch auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Ständerats – werden beide
eidgenössischen Räte zu einer ausserordentlichen Session einberufen. Seit 2000
verlangten die Mitglieder des Nationalrats insgesamt beinahe 40 Mal eine
ausserordentliche Session, jedoch nur einmal ein Viertel der Ständeratsmitglieder und
zwar im Frühling 2020 zur Bewältigung der Covid-19-Krise. Das Einberufungsrecht von
fünf Kantonen war bis zu seiner Abschaffung im Jahr 1999 nie benutzt worden. Seit
einer Revision des Parlamentsgesetzes (Pa.Iv. 10.440) können ausserordentliche
Sessionen, sofern sie zu Vorstössen und nicht zu Erlassentwürfen, Wahlen oder
Erklärungen des Bundesrates oder der Räte verlangt werden, nur beantragt werden,
wenn in beiden Parlamentskammern gleichlautende Motionen hängig sind. Damit sollte
gewährleistet werden, dass sich – wie es die Verfassung verlangt – beide Räte zur
ausserordentlichen Session versammeln. In der Vergangenheit war es vereinzelt
vorgekommen, dass der Ständerat zur ausserordentlichen Session zusammenfand,
jedoch in diesem Rahmen gar keine Beschlüsse zu fassen hatte. Durch diese neue
Regelung liegt die Traktandierung der ausserordentlichen Sessionen zumindest
teilweise bei der Ratsminderheit, die diese beantragt: Neben den von den
Antragsstellenden ausgewiesenen, in beiden Räten hängigen Beratungsgegenständen
können die Büros der beiden Räte die ausserordentliche Session um weitere
Beratungsgegenstände erweitern. 

Im Jahr 2023 fanden in den eidgenössischen Räten insgesamt sechs ausserordentliche
Sessionen statt. Damit schliesst das Jahr 2023 zu den Spitzenreitern auf; im Wahljahr
2011 sowie im Vorjahr 2022 gab es ebenso viele ausserordentliche Sessionen. Neben
der dreitägigen ausserordentlichen Session zur CS im April 2023 wurden fünf weitere
ausserordentliche Sessionen einberufen, die jedoch –  was dem Regelfall entspricht –
an eine ordentliche Session angehängt werden konnten. Neben einer
ausserordentlichen Session zur Gleichstellung am Tag des feministischen Streiks vom
14. Juni sowie einer ausserordentlichen Session zum Thema «Wohnen und Mieten»
angehängt an die Herbstsession 2023 führten National- und Ständerat auf Verlangen
der SVP im Jahr 2023 drei ausserordentliche Sessionen zum Thema Asyl durch. Dies
stellt einen alleinigen Rekord dar; bisher war es erst im Jahr 2015 beim Höchstwert an
Asylgesuchen seit 1999 zu mehr als einer ausserordentlichen Session zu diesem Thema
im gleichen Jahr gekommen. 

Die während den drei ausserordentlichen Sessionen zum Thema Asyl behandelten
Vorstösse aus der Feder der SVP waren kaum von Erfolg gekrönt. In der
ausserordentlichen Session «Migration» im Anschluss an die Sommersession 2023
waren insgesamt fünf gleichlautende Motionen der SVP-Fraktion oder von deren
Mitgliedern in beiden Räten traktandiert. Von diesen fünf Vorstössen wurden drei von
beiden Räten abgelehnt (Mo. 22.4397 und Mo. 23.3086; Mo. 23.3074 und Mo. 23.3085;
Mo. 23.3200 und Mo. 23.3211). Zwar vermochten die zwei verbleibenden Forderungen
der SVP zur Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25 (Mo. 23.3096) und zur
Erhöhung der Rückführungen und Ausweisungen (Mo. 23.3082) jeweils eine bürgerliche
Mehrheit im Ständerat zu überzeugen, nicht so jedoch im Nationalrat, der die
Forderungen ablehnte (Mo. 23.3072; Mo. 23.3073). Darüber hinaus behandelte der
Nationalrat im Rahmen dieser ausserordentlichen Session drei weitere Vorstösse von
Mitgliedern anderer Parteien, die allesamt angenommen wurden, darunter eine Motion
Romano (mitte, TI; Mo. 22.4186) für ein Rückübernahmeabkommen mit Österreich, ein
Postulat Marti (sp, BL; Po. 23.3203) zur Evaluation der privaten Unterbringung von
Flüchtlingen oder vorläufig Aufgenommenen sowie ein Postulat Bellaiche (glp, ZH; Po.
23.3042) zum Aufzeigen von Chancen und Herausforderungen einer 10-Millionen-
Schweiz. 

In der im Anschluss an die Herbstsession 2023 stattfindenden ausserordentlichen
Session «Zuwanderung und Asyl» lagen dem Ständerat zwei Motionen von Marco
Chiesa (svp, TI) vor, während im Nationalrat zwei gleichlautende Vorstösse der SVP-
Fraktion respektive von Gregor Rutz (svp, ZH) traktandiert waren. Weder die Forderung
mit dem Titel «Keine 10-Millionen-Schweiz!» (Mo. 23.3777 und Mo. 23.3832) – ebenso
lautet der Titel einer von der SVP aktuell lancierten Volksinitiative – noch die Forderung
nach der Durchführung von Asylverfahren ausserhalb der Schweiz (Mo. 23.3851 und Mo.
23.3950) fanden in den Räten breitere Zustimmung über die Fraktionsgrenzen hinaus.
Erfolgreich waren im September 2023 die beiden anderen, in der ausserordentlichen
Session des Nationalrats traktandierten Geschäfte: eine Motion der FDP-Fraktion zur
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Verringerung der irregulären Sekundärmigration (Mo. 23.3533) sowie ein Postulat
Pfister (mitte, ZG; Po. 23.3859) zur Auslotung der Chancen, die eine Reform des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems für die Schweiz brächte. Vier weitere
Vorstösse von Mitte-Links, insbesondere zur Erhöhung der humanitären Hilfe an die
Ukraine – drei davon gleichlautend – waren vom Büro-NR ursprünglich ebenfalls für die
ausserordentliche Session im Nationalrat traktandiert gewesen, wurden aufgrund eines
erfolgreichen Ordnungsantrags Bregy (mitte, VS) jedoch zunächst an die zuständige
Kommission zur Vorberatung zugewiesen (Mo. 23.3422; Mo. 23.3423; Mo. 23.3425; Mo.
23.3255).

Die in der Wintersession 2023 von Mitgliedern der SVP-Fraktion einberufene
ausserordentliche Session war gegen eine im Sommer vom SEM beschlossene
Praxisänderung gerichtet, gemäss welcher weiblichen afghanischen Asylsuchenden
grundsätzlich die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Im Rahmen dieser
ausserordentlichen Session behandelten beide Räte insgesamt je eine Motion, die diese
Praxis rückgängig machen wollte: der Nationalrat die Motion Rutz (svp, ZH; Mo. 23.4241)
und der Ständerat die gleichlautende Motion Bauer (fdp, NE; Mo. 23.4247), die nach
den eidgenössischen Wahlen von Damian Müller (fdp, LU) übernommen worden war.
Einen Beschluss fassten die Räte im Rahmen der ausserordentlichen Session indes
nicht; zwecks vertiefter Abklärungen und der Erstellung einer grundlegenden
Auslegeordnung stimmten die Räte aber je einem Ordnungsantrag auf Zuweisung an die
Kommission zu.

Der nach den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023 neu zusammengesetzte
Nationalrat beugte sich in der Wintersession über die beiden Motionen von SVP-
Mitgliedern, die der Ständerat im Rahmen der ausserordentlichen Session im Juni
befürwortet hatte. Während er die Motion zur Aussetzung des Resettlement-
Programms 2024/2025 ablehnte, befürwortete er eine abgeänderte Version der Motion
Salzmann (svp, BE) mit der Forderung nach einer Rückführungsoffensive (Mo. 23.3082),
die nun zurück an den Ständerat geht. Der Nationalrat fasste diesen Beschluss auf
Anraten einer breiten Kommissionsmehrheit, nachdem diese unter anderem die
Kantone angehört hatte. Bereits definitiv überwiesen werden konnte die Motion
Romano (Mo. 22.4186), die ein Rückübernahmeabkommen mit Österreich anstrebt: In
der ersten Session der 52. Legislatur bekräftigte der Ständerat die im Rahmen der
ausserordentlichen Session im Juni durch den Nationalrat ausgedrückte positive
Haltung zum Anliegen. Damit gehört letzterer Vorstoss zu einer der wenigen der
äusserst zahlreichen Motionen im Bereich Asyl, die 2023 Zustimmung in beiden Räten
fanden – die meisten dieser Motionen scheiterten bereits im Erstrat. 41

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

In Form einer Motion verlangte  Lukas Reimann (svp, SG) in der Sommersession 2022,
dass in Parlamentsdebatten neu auch Schweizerdeutsch gesprochen werden kann.
Für ihn sei Schweizerdeutsch nicht nur die Muttersprache der Deutschschweizer
Bevölkerung, sondern auch ein Teil der Schweizer Identität. Deswegen würde sein
Anliegen eine den Bürgerinnen und Bürgern nähere Politik ermöglichen. Zudem gäbe es
bereits kantonale Parlamente, welche dies erlauben würden, argumentierte der St.
Galler. In der Folge löcherten verschiedene lateinischsprachige Ratsmitglieder Reimann
mit Fragen, was im Saal für einige Heiterkeit sorgte: So wollte etwa Ada Marra (sp, VD)
wissen, weshalb die Romands Schweizerdeutsch lernen sollten, die Deutschschweizer
aber nicht Französisch. Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS)
verdeutlichte mit dem Walliserdeutschen Gedicht «Abusitz», das es sogar für
Deutschschweizer Personen, die nicht mit dem Walliser Dialekt vertraut sind, schwierig
wäre, Voten in Dialektsprache zu verstehen. So werde beispielsweise eben auch im
Walliser Kantonsparlament Französisch und Hochdeutsch gesprochen. Thomas Aeschi
(svp, ZG) begründete seinen Minderheitsantrag zur Annahme der Motion damit, dass
neue Spracherkennungssoftware mittlerweile sehr gut Schweizerdeutsch erkenne und
ins Hochdeutsche übersetzen könne, womit das Anliegen durchaus umsetzbar wäre. Mit
164 zu 20 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat den Vorstoss ab, die 20
Stimmen für die Vorlage stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 42
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17) Eröffnungsrede Cassis vom 4.7.22; Lugano Deklaration; Medienmitteilung Bundesrat vom 10.6.22; Medienmitteilung EDA
vom 20.1.22; Medienmitteilung EDA vom 20.6.22; Medienmitteilung EDA vom 24.5.22; Medienmitteilung EDA vom 4.7.22;
Medienmitteilung EDA vom 5.7.22; Rede Cassis vom 5.7.22; Schlussrede Cassis vom 5.7.22; Blick, 13.6.22; AZ, 18.6.22; LT,
21.6.22; Blick, 29.6.22; LT, 4.7.22; CdT, LT, 5.7.22; AZ, CdT, LT, 6.7.22
18) AB NR, 2022, S. 621; AB NR, 2022, S. 65 ff.; AB SR, 2022, S. 249; AB SR, 2022, S. 96 f.; BBI 2022 702; Medienmitteilung RK-
NR vom 14.1.22
19) BO CN, 2022, p.1289
20) AB NR, 2023, S. 1143 ff.; AZ, NZZ, TA, 8.6.23
21) BO, CN, 2022, p.770-771; Ordonnance déclassement des vins suisses, RS 916.141
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